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AUS  MEINER  S ICHT  . . .

Hermann Greylinger
Tel. 531-26/3772

Eine unrühmliche Ära ist 
vorbei. Es kam, wie es 

kommen musste. Natürlich 
gehen jetzt die Meinungen 
über Erfolg oder Misserfolg 
auseinander – wie immer 
kommt es auf die Sichtwei-
se an. Die einen gehen da-
von aus, dass das Ende eines 
freiheitlichen Innenministers 
einen „nachhaltigen Scha-
den“ anrichten wird und be-
jubeln (angebliche) Erfolge 
für die Kollegenschaft. Das 
erfolgte u.a. mittels eines 
„Mitarbeiterbriefs“. Stopp: 
Mitarbeiterbriefe schreibt 
doch der Dienstgeber, oder 
nicht? Schnell hat man sich 
vom Personalvertreter zum 
Dienstgebervertreter ge-
mausert, so rasch kann das 
gehen! Man kann Bilanzen 
aber ganz sachlich sehen, 
die Hintergründe beleuch-
ten und daraus seine Schlüs-
se ziehen.

Werte Kolleginnen 
und Kollegen!

Auf der Habenseite wird ver-
sucht, sich die Anschaffung 
ballistischer Schutzwesten, 
neue Langwaffen und die Neu-
einführung einer mannstop-
penden Munition auf die Fah-
nen zu heften. Der wahre Hin-
tergrund: All diese Maßnah-
men begründen sich auf den 
Evaluierungsbericht nach den 
tragischen Vorfällen von Anna-
berg im Jahre 2013 und sind 
teilweise schon davor von uns 
immer wieder heftig eingefor-
dert wurden (Schutzwesten). 

Der scheidende BM war jetzt 
der Verkünder und ließ sich fei-
ern. Nicht anders schaut aus bei 
den Neuaufnahmen aus. ALLE 
vom BMaD voll Stolz ausgemu-
sterten Kolleginnen und Kolle-
gen wurden VOR seinem Amts-
antritt aufgenommen – er ließ 
sich feiern. Wehleidig wird nun 
bedauert, dass geplante Vor-
haben leider nicht mehr zur 
Umsetzung gelangen können. 
Wieder einmal wird die Einfüh-
rung des EDG strapaziert und 
sogar davon gesprochen, dass 
Gesetzesvorlagen fertig ausge-
arbeitet waren. Nur zur Erinne-
rung: Es wurde versprochen, 
dass dieses „Exekutivdienstge-
setz“ wegweisende Verbesse-
rungen für Polizistinnen und 
Polizisten zu den Themen „Be-
soldung, Dienstrecht und Pen-
sionsrecht“ enthalten soll.  In-
halte hat bis jetzt niemand zu 
Gesicht bekommen, die Ge-
heimnisse dahinter blühen viel-
leicht besser im Verborgenen 
weiter. Die versprochenen 
Gelder für die Kolleginnen und 
Kollegen durch eine Neurege-
lung beim Vorrückungsstich-
tag (EUGH-Urteil) können nun 
auch leider nicht fl ießen – wie 
schade! Es wird sich bald he-
rausstellen, dass auch hier viel 
zu viel versprochen wurde, nur 
einige wenige werden profi tie-
ren. Im Endeffekt wird man den 
„Schwarzen Peter“ sicher wie-
der woanders fi nden. Man hat 
es wahrlich verabsäumt, seine 
Chancen zu nützen. 
Was steht nun diesen „Errun-
genschaften“ gegenüber? Es 
wurde davon gesprochen, dass 

der BMaD das größte Budget 
der 2. Republik für das BMI zur 
Verfügung hatte. Wie wurden 
diese Gelder verwendet, was 
hat den Kolleginnen und Kolle-
gen, also euch, unmittelbar ge-
nützt? Es hat begonnen mit ei-
ner „Übung für eine Übung“ 
am Grenzübergang Spielfeld, 
die Gesamtkosten von fast 
300.000.- Euro verursachten. Es 
fand seine Fortsetzung mit Aus-
gaben für Rekrutierungsmaß-
nahmen, die in keiner Relation 
zum Ergebnis stehen. Ebenso 
hat es sich mit Einschaltungen 
in verschiedensten, teils frag-
würdigen Medien, verhalten. 
Gesprächsthema war und ist 
das wahrlich nicht billige Projekt 
„Berittene Polizei“. Inzwischen 
hat sich der Personalstand de-
zimiert, zwei Pferde befinden 
sich auf Reha in ihrer Heimat 
Ungarn, ein Wiedersehen ist 
auszuschließen. Was alles hät-
te man mit diesen unnötig ver-
schleuderten Millionen von Eu-
ro machen können? Nur so 
zum Nachdenken: Menschen-
unwürdige Dienststellen sanie-
ren, E2a-Planstellen endlich be-
setzen (über 2000 sind in Ös-
terreich unbesetzt, Kolleginnen 
und Kollegen wird eine Karri-
ere vermasselt, die fi nanziellen 
Verluste sind enorm), Bildungs-
zentren ausbauen, Wahrungs-
fristen verlängern, in persön-
liche Schutzausrüstung investie-
ren udgl. mehr. Zum „Drüber-
streuen“ seid ihr jetzt mit dem 
Projekt „ELKOS – Landesleitzen-
tralen-NEU“ beschäftigt. Nach 
jüngsten Erfahrungsberichten 
aus der Steiermark sind selbst 

zuvor begeisterte Befürworter 
inzwischen zur Ansicht gelangt, 
dass dieses Projekt, wird es wei-
ter so verfolgt, zum Scheitern 
verurteilt ist. Dabei geht es aber 
um viel, um die Sicherheit der 
Bevölkerung und, was natürlich 
mir am Wichtigsten ist, um eu-
re Sicherheit!         

Geschätzte Kolleginnen und 
Kollegen!

Vieles wurde euch, den Poli-
zistinnen und Polizisten, ver-
sprochen. Die Wirklichkeit 
schaut anders aus, die Reali-
täten holen uns schneller ein 
als angenommen (da wäre ja 
auch noch der Sparerlass!). 
Wir, die FSG-Klub der Exeku-
tive, werden weiter in eurem 
Sinne tätig sein und gemäß 
unserem gesetzlichen Auftrag 
(§ 2 PVG) dem Dienstgeber 
genau auf die Finger schau-
en – wir können Personalver-
tretung, wir leben Personal-
vertretung! In diesem Sinne 
wünsche ich euch und euren 
Familien einen schönen und 
erholsamen Sommer, kommt 
alle wieder gesund zurück!

Mit gewerkschaftlichen 
Grüßen,

Hermann Greylinger,
Vors.-Stv. der 

Polizeigewerkschaft

Sichtweisen



www.auva.at

Die AUVA tut alles, damit Ihr Arbeitsumfeld noch sicherer wird und Sie sich 
wohl fühlen. Durch zahlreiche präventive Maßnahmen zur Verhütung von 
Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten konnte die Zahl der Arbeitsunfälle pro 
1.000 Beschäftigte in den letzten fünf Jahren von 30,02 auf 24,7 gesenkt 
werden. Prävention, Unfallheilbehandlung, Rehabilitation und finanzielle 
Entschädigung sind die Kernaufgaben der AUVA als gesetzliche 
Unfallversicherung.

PRÄVENTION
Wir tun alles, damit nichts passiert!
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ZENTRALAUSSCHUSS 

Franz FICHTINGER
& 01/53-126/3737

Hermann GREYLINGER
& 01/53-126/3772

Walter Haspl
& 01/53-126/3455

Hermann WALLY
& 01/53-126/3683

Die Betriebliche Gesund-
heitsförderung (BGF) ist 

eine moderne Unternehmens-
strategie, die die Gesundheit 
und deren Erhalt in den Mit-
telpunkt aller Entscheidungen 
stellt. Ein ganzheitliches BGF-
Projekt dient vor allem dazu, 
die Gesundheit in den Focus 
des Handelns zu stellen und 
dieses vielschichtige Thema in 
das Bewusstsein der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter zu 
rufen. Es bietet die einmalige 
Chance dem Faktor Gesund-
heit mehr Gewicht zukommen 
zu lassen.

Natürlich ist Jede bzw. Jeder 
selbst für ihre oder seine Ge-
sundheit verantwortlich. Das 
Projekt stellt einen ersten Im-
puls dar, dessen Dynamik im 
Idealfall bereits zu Beginn zu 
einer gewissen Bewusstseins-
bildung bzw. Sensibilisierung 
für das Thema Gesundheit 
führen soll. Mit dieser Zielrich-
tung wird seit 2017 das Pro-
jekt „Betriebliche Gesund-
heitsförderung im Innenres-
sort“ in Kooperation mit der 
Versicherungsanstalt öffentlich 
Bediensteter (BVA) umgesetzt.

Im Rahmen von Teilprojekten 
bietet die BVA spezifische - auf 
die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter abgestimmte - Maß-
nahmen an. Da größtenteils in 
allen Organisationseinheiten 
bereits die Informations- bzw. 
Auftaktveranstaltungen statt-
fanden und darüber hinaus 
auch schon die Projekte ge-
startet haben und bereits 
Maßnahmen umgesetzt wer-
den, bedarf es nachfolgender 
organisatorischer Rahmenre-
gelung:

Projektstruktur

In allen Organisationseinheiten 
der Zentralstelle (einschließlich 
SIAK, .BVT, .BK, .BAK, EKO-
Cobra/DSE) sind eine Steue-
rungsgruppe sowie eine Pro-
jektleiterin oder ein Projekt-
leiter mit einem Projektteam 
einzurichten, die folgende 
Aufgabenstellungen im Rah-
men der Projektumsetzung 
wahrzunehmen haben:

Steuerungsgruppe:
•	Präzisierung	der	Ziele
•	Treffen	 von	Grundsatzent-

scheidungen

•	Auftragserteilung	 zur	Um-
setzung der erarbeiteten 
Maßnahmen

•	Abrechnung	der	Projekte	mit	
der BVA (als Fördernehmer)

Projektteam:
•	Operative	Umsetzung	-	Pro-

jektkoordination
•	Projektmarketing
•	Ansprechpartner/Schnittstelle

- zur Abteilung I/10
- zur BVA

Antragstellung und grober 
Projektablauf

Im Falle der beabsichtigten 
Durchführung eines Projektes 
im BMI sind nachstehende 
Schritte erforderlich:

1. Kontaktaufnahme mit der 
Abteilung I/10, sowie der 
BVA, dass ein Gesundheits-
förderungsprojekt gestartet 
werden soll.

2. Die projektdurchführende 
Stelle schließt mit der BVA 
eine entsprechende „Rah-
menvereinbarung“ ab.

3. Konstituierung der Projekt-
struktur durch die Projekt-
leitung (Mitglieder Steue-
rungsgruppe und Projekt-
team).

4. Durchführung der Diagno-
sephase d.h.:
a. Versendung des online 

Erhebungsbogens an al-
le Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der jewei-
ligen Organisationsein-
heit (durch die Abt. I/10)

b. Externe Moderation der 
Gesundheitszirkel durch 
die BVA

c. Aufbereitung und Ana-
lyse der Ergebnisse und 
Erstellung des Maßnah-

AKTUELL

Gesundheitsförderung - BMI 
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menplanes im Projekt-
team unter Einbindung 
der Abt. I/10 und der 
BVA

5. Kommunikation des Maß-
nahmenplans an die Steue-
rungsgruppe

6. Umsetzung der gemeinsam 
vereinbarten Maßnahmen

7. Umfassender Projektbericht 
nach ca. 2 Jahren Projekt-
laufzeit

8. Evaluierung

9. Nachprojektphase – Bean-
tragung des BGF-Gütesie-
gels, Weiterführung von ge-
sundheitsfördernden Maß-
nahmen in der Linie

Freiwilligkeit und Dienstzeit

Eines der Grundprinzipien der 
BGF stellt die Freiwilligkeit 
der Teilnahme der Mitarbei-
terInnen dar. Sämtliche Zeit-
aufwendungen im Zusam-
menhang mit dem Projekt der 
BGF gelten grundsätzlich als 
Dienstzeit. Ebenso ist in der 

Umsetzung der individuell er-
arbeiteten und genehmigten 
Maßnahmen, soweit dienstbe-
trieblich vertretbar, Dienstzeit 
zu gewähren.

Abgrenzung Dienstsport und 
Fitnessförderung

Etwaige Maßnahmenset-
zungen im Zuge der Projek-
tabwicklung sind nicht un-
ter den Erlassbestimmungen 
zu Dienstsport und Fitnessför-
derung zu subsumieren, son-
dern losgelöst von diesen zu 
betrachten.

Abgrenzung „Evaluierung 
psychischer Belastungen am 

Arbeitsplatz“

Unabhängig von möglichen 
inha l t l i chen Überschnei -
dungen und positiven wech-
selseitigen Auswirkungen, 
ist die gemäß gesetzlichem 
Auftrag vorgesehene Eva-
luierung psychischer Bela-
stungen auf allen Arbeitsplät-
zen des BMI (inkl. Analysebe-
fragungen und Maßnahmen-
setzungen) unabhängig von 
einer freiwilligen Teilnahme 

an der betrieblichen Gesund-
heitsförderung vorzunehmen 
– diesbezügliche Regelungen 
ergehen gesondert. Analy-
seworkshops und anderwei-
t ige Analysebefragungen 
im Kontext BGF sind außer-
halb des Ausrollzeitfensters 
„Evaluierung psychischer Be-
lastungen am Arbeitsplatz“ 
vorzunehmen.

Einbindung der Personalver-
tretung

Auf eine entsprechende Ein-
bindung der Dienststellen-
ausschüsse im Sinne des § 9 
Abs 1 lit e PVG wird hinge-
wiesen.

Budgetäre Details

Im Sinne des haushaltsrecht-
lichen Prinzips der Bruttover-
rechnung sind sämtliche sich 
aus der betrieblichen Gesund-
heitsförderung ergebenden 
Einzahlungen (sowohl jene 
EUR 1.000 pro „Dienststelle“, 
als auch die EUR 10 pro Bedien-
steten) auf dem eigens einge-
richteten Sachkonto 8299.005 
„Betriebliche Gesundheitsför-

derung“ auf (Detailbudget-)
Ebene des BMI zu verbuchen 
(dient der Übersichtlichkeit; 1 
Sachkonto pro DB); alle Aus-
zahlungen im Sinne des Pro-
jektes „Betriebliche Gesund-
heitsförderung“ sind auf den 
entsprechenden „regulären 
Sachkonten“ zu verbuchen 
(bspw. Werkleistungen durch 
Dritte unter 7270.9xx).
Auszahlungen sind dabei zu 
Lasten des Regelbudgets zu 
bedecken. Sofern sich unter-
jährig tatsächliche Mehrein-
zahlungen ggü dem BVA erge-
ben, können diese grundsätz-
lich als Bedeckungsmöglich-
keit herangezogen werden, 
wobei hier allerdings auf den 
Umstand hingewiesen wird, 
dass das BMF einem derarti-
gen Antrag zustimmen muss 
(siehe BFG 2018ff).

Ansprechpartner im BMI

Die Abteilung I/10 steht im 
Kontext der BGF als Ansprech-
partner zur Verfügung. Etwai-
ge Anfragen sind per Email an 
*BMI-I-10-Gesundheitsvorsor-
ge@bmi.gv.at zu richten.

Zu dem im Betreff ange-
führten Antrag wurde vom 

BMI Folgendes mitgeteilt: 
Der zusätzliche Bedarf von Auf-
bewahrungsmöglichkeiten für 
Etatsorten wird in die zukünf-
tigen strategischen Überle-
gungen bei der Planung und 
Ausstattung von Dienststellen 
mit einbezogen. 
Das ballistische Gilet mit Stich-
schutz (BG-ST) ist wie jede an-
dere Uniform-bzw. Etatsorte zu 
behandeln. Jedem persönlich 
zugewiesenen BG-ST liegt eine 
Gebrauchs-und Pfl egeanleitung 
bei. Die Pfl egeanleitung ist auch 
in die Über-und Unterziehhüllen 
eingenäht. 

Gemäß PUV 2018, Pkt. 1.7, 
werden den Bediensteten auf 
Antrag ein Bekleidungsbeitrag 
(Abs. 13) und eine Reparatur-
pauschale (Abs. 14) ausbezahlt. 
Diese Auszahlungsbeträge sind 

unter anderem für die Instand-
haltung, Reinigung und Repa-
ratur von Massa-und Etatsor-
ten zu verwenden. Sollte insbe-
sondere in der heißen Jahreszeit 
mit den zugewiesenen Hüllen 
nicht das Auslangen gefunden 
werden, wird über eine allen-
falls zusätzliche Ausstattung zu 
befi nden sein. Somit wird keine 
Notwendigkeit für die Anschaf-
fung und Bereitstellung von 
Waschmaschinen gemäß vorlie-
gendem Antrag gesehen. 
Zum Antrag auf Anschaffung 
und Bereitstellung von hitze-
absorbierenden Unterleibchen 
wird auf die Anfrage „Integrie-
rung von Poloshirts in das Sorti-

ment für die Einsatzuniform der 
Polizei und um Berichterstat-
tung betreffend Prüfung von 
Prototypen“ vom 27.09.2018, 
Zahl 27/80/18, und die do Ant-
wort verwiesen.

Antrag betreffend Aufbewahrungsmöglichkeiten für BG-ST, 
Anschaffung von Waschmaschinen, Anschaffung von hitze-
absorbierenden Unterleibchen für BG-ST
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Antrag betreffend Aufhebung der 
Zuteilungen zum SPK Schwechat

Antrag des Zentralausschusses für die 
Bediensteten des öffentlichen Sicher-
heitswesens beim BMI betreffend Verlän-
gerung der Wahrung gem. § 113e GehG

Zu diesem Antrag erging 
seitens des BMI folgende 

Beantwortung:  
Bundesländerübergreifende 
Zuteilungen werden durch die 
zuständigen Fachabteilungen 
einer permanenten Evaluie-
rung hinsichtlich deren Not-
wendigkeit und Zweckmäßig-
keit unterzogen, um so bei 
den Planungen eine entspre-
chende Regulierung gewähr-
leisten zu können. Ziel dabei 

ist es insbesondere, die Anzahl 
so gering wie möglich zu hal-
ten und nur unbedingt erfor-
derliche Zuteilungen zu verfü-
gen. Parallel dazu wird fort-
während an organisatorischen 
Maßnahmen zur Verbesserung 
der Rahmenbedingungen in 
den einzelnen Landespolizei-
direktionen gearbeitet, um et-
waige Zuteilungen aus ande-
ren Bundesländern nach Mög-
lichkeit vermeiden zu können. 

Gerade im Bereich des SPK 
Schwechat wurden in Abstim-
mung mit der Landespolizei-
direktion Niederösterreich be-
reits zahlreiche diesbezügliche 
Maßnahmen gesetzt. Um je-
doch den stark gestiegenen 
Aufgaben und Quantitäten im 
Bereich des SPK Schwechat ge-
recht zu werden, war es not-
wendig, entsprechende Maß-
nahmen zu treffen, um die 
Gewährleistung des Dienstbe-

triebes sicherstellen zu kön-
nen. Dabei wurden seitens 
der LPD Niederösterreich zahl-
reiche interne Zuteilungen ver-
fügt. Über diese Zuteilungen 
hinaus besteht jedoch wei-
terer Bedarf des SPK Schwe-
chat, der aus dem eigenen Be-
reich der LPD Niederösterrei-
ch derzeit nicht gedeckt wer-
den kann und sind die derzeit 
verfügten Zuteilungen vorerst 
aufrecht zu erhalten.

Zu diesem Antrag wurde 
vom BMI wie folgt Stellung 

genommen: 
Zwecks Abschätzung eines 
allfälligen Bedarfs einer Ver-
längerung der Wahrungsfrist 
des § 113e GehG wurden die 
nachgeordneten Dienstbehör-
den befasst. Die Fragestellung 
war gesplittet. 
Es wurde unterschieden zwi-
schen Fällen, in denen die 
Wahrungsfrist bereits abgelau-
fen ist und solchen, bei denen 
die Wahrung noch im Laufen 
ist. 
Zu den nicht mehr der Wah-
rung unterliegenden Fälle wur-
de um Angabe ersucht, inwie-
weit sich diese Beamten wäh-
rend der Zeit, in der sie noch 
unter die Wahrung des § 
113e gefallen sind, um adä-
quate Funktionen beworben 
haben. Darüber hinaus sollte 
abgeschätzt werden, ab wel-
chem Zeitpunkt adäquate Ar-

beitsplätze, die im Sinne der 
Versetzungsrichtlinien zumut-
bar sind, zur Verfügung stehen 
werden. 

Zu den noch in der Wah-
rung befindlichen Bedien-
steten sollte angegeben/ab-
geschätzt werden, ob noch 
innerhalb der dreijährigen 
Wahrungsfrist adäquate Ar-
beitsplätze zur Verfügung 
stehen werden bzw. dies bis 
zu welchem Zeitpunkt nach 
dem Auslaufen der Wahrung 
der Fall sein wird. 

Auf Grundlage der einge-
langten Stellungnahmen kön-
nen folgende Aussagen ge-
troffen werden: 

Die Angaben zum Bewer-
bungsverhalten der Bedienste-
ten, die nicht mehr der Wah-
rung unterliegen, zeigen ein 
sehr unterschiedliches Maß an 
eigeninitiativem Verhalten der 
Bediensteten. Die Angaben 
schwanken zwischen null Be-
werbungen bis hin zu Bewer-
bungen von ca. zwei Drittel 
der betroffenen Bediensteten. 

Keine verwertbaren Angaben 
wurden zu den Bediensteten 
gemacht, die sich noch in der 
Wahrungsfrist befi nden. 
Aus Sicht des BM.I kann auf 
Grundlage der Erhebung den-
noch der Schluss abgeleitet 
werden, dass einer Auswei-
tung der Wahrungsfrist ver-
tretbarer Weise nicht näherge-
treten werden kann.

Anm.d.Red.: Diese Beantwor-
tung ist eine Verhöhnung! Al-
len Betroffenen wurde hoch 
und heilig versprochen, dass 
vor Ablauf der Wahrungsfrist 
für alle eine entsprechende Lö-
sung gefunden werden kann. 
Vereinbarungen wurden nicht 
eingehalten, „Reformopfer“ 
kamen bei Bewerbungen nicht 
zum Zug, politisch motivierte 
Planstellenbesetzungen wur-
den durchgezogen – bitte das 
nicht vergessen!
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Antrag des ZA betreffend „Aktueller Stand 
von Aufwertungsanträgen“

Antrag des Zentralausschusses für die Bediensteten des öf-
fentlichen Sicherheitswesens beim BM.I auf „Zuerkennung 
einer Gefahrenzulage für Brandermittler“

Antrag des Zentralausschusses auf „Mindestbesetzung 
im Regeldienst““

Zu gegenständlichem An-
trag wurde uns seitens der 

Abteilung für den nachgeord-
neten Bereich der Landespoli-
zeidirektionen Folgendes mit-
geteilt:
Einzelne durch Exekutivbe-
dienstete angestrebte Bewer-
tungsverfahren im Sinne des § 

143 BDG fallen aus ho. Sicht 
nicht unter die im § 9 Abs. 3 B-
PVG taxativ angeführten Mel-
deverpfl ichtungen. Die im An-
trag gewünschten Informati-
onen sind daher aus ho. Sicht 
nicht Gegenstand einer Mittei-
lungsverpfl ichtung seitens der 
Zentralstelle. In den gesetzlich 

vorgesehenen Fällen erfolgt 
selbstverständlich ohnehin ei-
ne Mitteilung an den Zentral-
ausschuss für die Bediensteten 
des öffentlichen Sicherheits-
wesens.
Anm.d.Red.: Auch diese Be-
antwortung ist eine Verhöh-
nung! Der Antrag hat sich auf 

ALLE gestellten Anträge bezo-
gen. Hinter den Kulissen wird 
gemauschelt, dem Dienstge-
ber zugetane Fraktionen wer-
den mit Informationen ver-
sorgt, auf Minderheitsfrak-
tionen wird keine Rücksicht 
genommen -bitte das nicht 
vergessen!

Zu diesem Antrag erging 
seitens des BMI fol-

gende Stellungnahme: 
Die Tätigkeit der Brander-
mittler (BE) kann mit der Tä-
tigkeit der gefahrenstoffkun-
digen Organe (GKO) bezüglich 
erhöhter Gefährdung bei Ein-
sätzen aus folgenden Gründen 
nicht verglichen werden: 
Die gefahrenstoffkundigen Or-
gane (GKO) ermitteln ex-an-
te am Einsatzort/Tatort ob ei-
ne Gefährdung durch Gefah-
renstoffe vorliegt um danach 
den Einsatzort/Tatort für an-
dere Polizeikräfte zur weiteren 
Tatortarbeit freizugeben, wo-
gegen die Brandermittler (BE) 
erst ex-post am Einsatzort/Tat-
ort tätig werden, wenn die Tat-
orte erkaltet sind, dh. die Lö-
schung des Brandes und die 
Freigabe durch die Feuerwehr 
vor Ort bereits erfolgt ist. Da-
bei wird die Schadstoffbela-
stung des Brandortes von der 
ersteinschreitenden Feuerwehr 

festgestellt und es erfolgt die 
Freigabe des Brandortes erst, 
wenn die technische Ausrü-
stung der Brandermittler (z.B. 
Atemschutz) für das weitere 
Einschreiten als ausreichend 
befunden wird. 
Somit ergibt sich daher schlüs-
sig und nachvollziehbar, dass 
aus der ex-post Tätigkeit als 
Brandermittler keine erhöhte 
Gefährdung und somit auch 
kein weiterer besoldungs-
rechtlicher Gefahrenzulagen-
anspruch abgeleitet werden 
kann. 
Sollte jedoch für etwaige spe-
zielle Brandursachenermitt-
lungen die zur Verfügung ste-
hende Ausrüstung (Sonderver-
wendungssorten) nicht ausrei-
chend sein, dann kann daraus 
ebenfalls kein weiterer besol-
dungsrechtlicher Gefahren-
zulagenanspruch abgeleitet 
werden, sondern es wäre von 
den betroffenen Bediensteten 
ein entsprechender Antrag im 

Wege der zuständigen Fach-
vorgesetzen einzubringen, da-
mit dem Dienstgeber ehest 
baldigst die Möglichkeit gege-
ben wird, den Antrag zu prü-
fen und im Sinne der Fürsor-
gepfl icht und hinsichtlich der 
Vorgaben des Bundes-Bedien-
stetenschutzgesetzes (B-BSG) 
die erforderlichen zusätzlichen 
Ausrüstungsgegenstände den 
als Brandermittler ausgebil-
deten und verwendeten Be-
diensteten zuzuweisen. 
Informativ dazu eine Übersicht 
der technischen Ausrüstungs-
gegenstände: 
Nachstehende Sonderverwen-
dungssorten werden den tat-
sächlich als Brandermittler (BE) 
ausgebildeten und verwende-
ten Bediensteten derzeit zur 
Verfügung gestellt: 

Brandermittler 

1 Atemschutzmaske mit Schutz-
fi lter und Tragetasche  

1 Feuerwehrsicherheitshand-
schuhe 

1 Feuerwehrhelm leicht 
1 Ledersicherheitsstiefel mit 

Stahlsohle und -kappe
1 Einsatztasche
1 Einwegschutzhandschuhe 

schwer und leicht 
1 Einwegschutzanzug fl amm-

hemmend 
1 Blouson fl ammhemmend
1 Blouson fl ammhemmend 

mit Nässeschutz 
1 Einsatzhose fl ammhem-

mend  
1 Einsatzhose fl ammhem-

mend mit Nässeschutz

Zu diesem Antrag erging 
seitens des BMI folgende 

Beantwortung:
„Die derzeitig vorherrschen-
den Rahmenbedingungen 

werden als grundsätzl ich 
ausreichend erachtet. Aus 
ho. (BMI) Sicht besteht kein 
akuter Handlungsbedarf“.

Anm.d.Red.: Das ist pure 
Realitätsverweigerung, so 
wird das die FSG/Klub der 
Exekutive sicher nicht akzep-
tieren. Das Schweigen der 

„Dienstgeber/Regierungsver-
treter“ sagt alles –bitte nicht 
vergessen! 
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Korridorpension 
(§ 15c BDG 1979)
Aus dem Rundschreiben des BMÖDS 
zur 2. Dienstrechtsnovelle 2018

Kindererziehungszeiten 
zählen nur in bestimm-

ten Fällen (z.B. einer Karenz 
nach dem MSchG) zur ruhe-
genussfähigen Gesamtdienst-
zeit. Aus diesem Grund ist 
es insbesondere für Beam-
tinnen mit Kindern, die soge-
nannte „Anschlusskarenzur-
laube“ nach einer MSchG-Ka-
renz in Anspruch nehmen, oft 
schwierig bis unmöglich, die 
für die Korridorpension not-
wendigen 40 Jahre an ruhe-
genussfähiger Gesamtdienst-
zeit zu erreichen. 
Mit dem neu eingeführten 
Abs. 3 in § 15c BDG 1979 soll 
daher der Zugang zur Korri-
dorpension dadurch erleich-
tert werden, dass sich die für 
die Inanspruchnahme dieser 
Pensionsantrittsart erforder-
liche ruhegenussfähige Ge-
samtdienstzeit von 40 Jahren 
um jene Zeiten der Kinder-
erziehung gemäß § 25a Abs. 
3 und 7 Pensionsgesetz 1965 

– PG 1965, BGBl. 340/1965, 
verringert, die nicht ruhe-
genussfähig sind, jedoch 
höchstens um sechs Mo-
nate pro Kind. Sich überla-
gernde, nicht ruhegenuss-
fähige Zeiten der Kinder-
erziehung zählen für jedes 
Kind gesondert. Bei Mehr-
lingsgeburten sind daher die 
zu berücksichtigenden nicht 
ruhegenussfähigen Zeiten der 
Kindererziehung - die sich 
zwangsläufig decken - mit 
der Anzahl der Kinder zu mul-
tiplizieren (bei Zwillingen - 
entgegen den Ausführungen 
in den Erläuterungen zur 2. 
Dienstrechts-Novelle 2018 - 
somit maximal 2 x 6 Monate 
= 12 Monate). 

Kindererziehungszeiten ge-
mäß § 25a Abs. 3 und 7 PG 
1965 sind Zeiten der tatsäch-
lichen und überwiegenden 
Erziehung eines Kindes im In-
land bis zum 4. Geburtstag 

des Kindes (bei Mehrlingsge-
burten bis zum 5. Geburts-
tag). 
„Nicht ruhegenussfähige“ 
Kindererziehungszeiten, die 
die erforderliche ruhegenuss-
fähige Gesamtdienstzeit von 
40 Jahren reduzieren, können 
etwa sein: 

•	 Zeiten	 eines	 sogenannten	
„Anschlusskarenzurlaubs“ 
(im Beamtendienstverhält-
nis gemäß § 75 BDG 1979 
oder in einem früheren pri-
vatrechtlichen Beschäfti-
gungsverhältnis). 

•	Zeiten	der	Kindererziehung,	
in denen kein Beschäfti-
gungsverhältnis bestand, 
sofern sie nach Vollendung 
des 18. Lebensjahrs liegen 
(vgl. § 54 Abs. 2 lit. a PG 
1965). 

Für vollharmonisierte Be-
amtinnen (die nach dem 
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31. Dezember 1975 geboren 
oder nach dem 31. Dezember 
2004 in das öffentlich-recht-
liche Dienstverhältnis auf-
genommen oder auf Antrag 
nach § 136b BDG 1979 er-
nannt wurden bzw. werden) 
hat sich bei den Vorausset-
zungen für die Inanspruch-
nahme der Korridorpension 
durch die Einführung des § 
15c Abs. 3 BDG 1979 nichts 
geändert. Für vollharmoni-
sierte Beamtinnen wird bei 
Anwendung des § 15c BDG 
1979 die „pensionswirksame 
Zeit“ herangezogen. Als 
„pensionswirksame Zeiten“ 
zählen - unabhängig von ih-
rer zeitlichen Lagerung (somit 
auch Zeiten vor dem 1. Jän-
ner 2005) - sämtliche Zeiten, 
die in § 3 Allgemeines Pensi-
onsgesetz – APG, BGBl. I Nr. 
142/2004, als Versicherungs-
zeiten defi niert sind und sich 
im Pensionskonto auswir-
ken, also auch Kindererzie-
hungszeiten. Vollharmonisier-
te Beamtinnen bekommen 
pro Kind bis zu 48 Monate 
(60 Monate bei Mehrlingsge-
burten) Versicherungszeiten 
angerechnet, die bei der An-
wendung des § 15c BDG 
1979 im vollen Ausmaß als 
„pensionswirksame Zeiten“ 
zählen. 

Hinweis: Die Ausführungen 
gelten bei Vorliegen der Vo-
raussetzungen gleicherma-
ßen für Männer und Frauen, 
die Kindererz iehungszeit 
kann aber immer nur einer 
Person zustehen. 

Beispiele für eine Berech-
nung der nicht ruhege-
nussfähigen Kindererzie-
hungszeit zur Feststellung 
der für die Inanspruchnah-
me einer Korridorpension 
erforderlichen ruhegenuss-
fähigen Gesamtdienstzeit: 

Beispiel 1: 

(1) Sachverhalt: 

Erstes Kind: geboren am 

10. Februar 1982, Beschäf-
tigungsverbot und anschlie-
ßende Karenz nach dem 
MSchG (10. Februar 1982 bis 
inkl. 31. Jänner 1983), da-
nach Dienstantritt mit 1. Fe-
bruar 1983. 

Zweites Kind: geboren am 8. 
September 1983, Beschäfti-
gungsverbot und anschlie-
ßende Karenz nach dem 
MSchG (8. September 1983 
bis inkl. 7. September 1984), 
anschließend ein Jahr „An-
schlusskarenzurlaub“ gemäß 
§ 75 BDG 1979 (8. Septem-
ber 1984 bis inkl. 7. Septem-
ber 1985), danach Dienstan-
tritt mit 8. September 1985. 

(2) Berechnung der nicht ru-
hegenussfähigen Kindererzie-
hungszeit: 

Fü r  da s  e r s t e  K ind  ( * 
10.02.1982): Vom höchst-
möglichen Ausmaß an be-
rücksichtigbarer Kindererzie-
hungszeit (48 Monate vom 
10.02.1982 bis 09.02.1986) 
werden zuerst die in dieser 
Zeit liegenden ruhegenussfä-
higen Zeiten abgezogen. Das 
sind im vorliegenden Beispiel: 

•	 Elf	 Monate	 und	 22	 Tage	
Beschäftigungsverbot und 
MSchG-Karenz (10.02.1982 
bis 31.01.1983), 

•	sieben	Monate	und	sieben	
Tage Dienstzeit inkl. neu-
erlichem Beschäftigungs-
verbot vor Geburt des 2. 
Kindes (01.02.1983 bis 
07.09.1983), 

•	 zwölf	 Monate	 Beschäfti-
gungsverbot und MSchG-
Karenz für das 2. Kind 
( vom 08 .09 .1983  b i s 
07.09.1984) und 

•	fünf	Monate	und	zwei	Tage	
Dienstzeit (08.09.1985 bis 
09.02.1986). 

Daraus ergibt sich eine nicht 
ruhegenussfähige Kinder-
erziehungszeit im Ausmaß 
von einem Jahr (hier die Zeit 
einer „Anschlusskarenz“). 
Die erforderliche ruhegenuss-
fähige Gesamtdienstzeit ver-
ringert sich jedoch um höch-
stens sechs Monate nicht 
ruhegenussfähiger Kinderer-
ziehungszeit pro Kind. Für 
das erste Kind reduziert sich 
die für die Korridorpension 
nach § 15c BDG 1979 erfor-
derliche ruhegenussfähige 
Gesamtdienstzeit daher um 
sechs Monate. 

Für  das  zwei te  K ind (* 
08.09.1983): Vom höchst-
möglichen Ausmaß an be-
rücksichtigbarer Kindererzie-
hungszeit (48 Monate vom 
08.09.1983 bis 07.09.1987) 
werden zuerst die in dieser 
Zeit liegenden ruhegenussfä-
higen Zeiten abgezogen. Das 
sind im vorliegenden Beispiel: 

•	 Ein	 Jahr	 Beschäftigungs-
verbot und MSchG-Ka-
renz (vom 08.09.1983 bis 
07.09.1984), 

•	 zwei 	 Jahre 	 Dienstze i t	
( v om 08 .09 .1985  b i s 
07.09.1987). 

Daraus ergibt sich eine nicht 
ruhegenussfähige Kin-
dererziehungszeit im Aus-
maß von einem Jahr (auch 
hier die Zeit der „Anschluss-
karenz“). Die erforderliche 
ruhegenussfähige Gesamt-
dienstzeit verringert sich je-
doch um höchstens sechs 
Monate nicht ruhegenuss-
fähiger Kindererziehungs-
zeit pro Kind. Für das zweite 
Kind reduziert sich die für die 
Korridorpension nach § 15c 
BDG 1979 erforderliche ruhe-
genussfähige Gesamtdienst-
zeit daher ebenfalls um sechs 
Monate. 

(3) Ergebnis: 
Markus Köppel

& 0664/8113572
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Insgesamt verringert sich die 
erforderliche ruhegenussfä-
hige Gesamtdienstzeit im an-
geführten Beispiel um 12 Mo-
nate, da jedes Kind geson-
dert zu betrachten ist. Für die 
Inanspruchnahme der Kor-
ridorpension ab Vollendung 
des 62. Lebensjahres gemäß 
§ 15c BDG 1979 reicht daher 
eine ruhegenussfähige Ge-
samtdienstzeit von 39 Jah-
ren. 

Beispiel 2: 

(1) Sachverhalt: 

Erstes Kind: geboren am 12. 
März 1991, 24 Monate im Be-
schäftigungsverbot und in ei-
ner Karenz nach dem MSchG 
(12. März 1991 bis inkl. 11. 
März 1993), danach drei Mo-
nate und 19 Tage „Anschluss-
karenzurlaub“ gemäß § 75 
BDG 1979 (12. März 1993 bis 
inkl. 30. Juni 1993), anschlie-
ßend Dienstantritt mit 1. Ju-
li 1993. 

Zwillinge: geboren am 2. No-
vember 1994, 24 Monate im 
Beschäftigungsverbot und 
in einer Karenz nach dem 
MSchG (2. November 1994 
bis inkl. 1. November 1996), 
danach zehn Monate und 
29 Tage „Anschlusskarenzur-
laub“ gemäß § 75 BDG 1979 
(2. November 1996 bis in-
kl. 30. September 1997), an-
schließend Dienstantritt mit 
1. Oktober 1997. 

(2) Graphische Darstellung 

des Sachverhalts: vgl. Anla-
ge 1 

(3) Berechnung der nicht ru-
hegenussfähigen Kindererzie-
hungszeit: 

Fü r  da s  e r s t e  K ind  ( * 
12.03.1991): Vom höchst-
möglichen Ausmaß an be-
rücksichtigbarer Kindererzie-
hungszeit (48 Monate vom 
12.03.1991 bis 11.03.1995) 
werden zuerst die in dieser 
Zeit liegenden ruhegenussfä-
higen Zeiten abgezogen. Das 
sind im vorliegenden Beispiel: 

•	24	Monate	Beschäftigungs-
verbot und MSchG-Karenz 
bis zum Ablauf des 2. Le-
bensjahres des ersten Kin-
des (vom 12.03.1991 bis 
11.03.1993), 

•	 16	 Monate	 und	 ein	 Tag	
Dienstzeit inkl. neuerlichem 
Beschäftigungsverbot vor 
der Geburt der Zwillinge, die 
vor Ablauf der 48 Monate 
liegen (vom 01.07.1993 bis 
01.11.1994) sowie 

•	vier	Monate	und	zehn	Tage	
Beschäftigungsverbot und 
MSchG-Karenz für die Zwil-
linge (vom 02.11.1994 bis 
11.03.1995). 

Daraus ergibt sich eine nicht 
ruhegenussfähige Kinder-
erziehungszeit im Ausmaß 
von 3 Monaten und 19 Ta-
gen (48 Monate – 24 Monate 
– 16 Monate und ein Tag - 
vier Monate und zehn Tage 

= drei Monate und 19 Tage). 
Die erforderliche ruhegenuss-
fähige Gesamtdienstzeit ver-
ringert sich um höchstens 
sechs Monate nicht ruhe-
genussfähiger Kindererzie-
hungszeit pro Kind. Da das 
Ausmaß an nicht ruhegenuss-
fähigen Kindererziehungs-
zeiten aber im vorliegenden 
Fall nur drei Monate und 19 
Tage (die Zeit der „Anschluss-
karenz“) beträgt, wird die für 
die Inanspruchnahme einer 
Korridorpension erforderliche 
ruhegenussfähige Gesamt-
dienstzeit nur um eben dieses 
Maß reduziert. 

F ü r  d i e  Z w i l l i n g e  ( * 
02.11.1994):  Vom höchst-
möglichen Ausmaß an be-
rücksichtigbarer Kindererzie-
hungszeit im Fall einer Mehr-
lingsgeburt (60 Monate) wer-
den zuerst die in dieser Zeit 
liegenden ruhegenussfähigen 
Zeiten abgezogen. Das sind 
im vorliegenden Beispiel: 

•	24	Monate	Beschäftigungs-
verbot und MSchG-Ka-
renz bis zum Ablauf des 
2. Lebensjahres der Zwil-
l inge  (02 .11 .1994 b i s 
01.11.1996) und 

•	 25	 Monate	 und	 ein	 Tag	
Dienstzeit, die vor Ablauf 
der 60 Monate geleistet 
wurden (vom 01.10.1997 
bis 01.11.1999). 

Daraus ergibt sich eine nicht 
ruhegenussfähige Kinder-
erziehungszeit im Ausmaß 

von zehn Monaten und 29 
Tagen (60 Monate – 24 Mo-
nate – 25 Monate und ein Tag 
= zehn Monate und 29 Tage). 
Die erforderliche ruhegenuss-
fähige Gesamtdienstzeit ver-
ringert sich jedoch um höch-
stens sechs Monate nicht 
ruhegenussfähiger Kinderer-
ziehungszeit pro Kind, wo-
bei sich überlagernde Zeiten 
der Kindererziehung für jedes 
Kind gesondert zählen. Aus 
diesem Grund reduziert sich 
die ruhegenussfähige Ge-
samtdienstzeit um zwölf 
Monate (sechs Monate je 
Zwilling). 

(4) Ergebnis: 

Insgesamt verringert sich die 
erforderliche ruhegenussfä-
hige Gesamtdienstzeit im an-
geführten Beispiel um ein 
Jahr drei Monate und 19 
Tage. Für die Inanspruch-
nahme der Korridorpension 
ab Vollendung des 62. Le-
bensjahres gemäß § 15c BDG 
1979 reicht daher eine ru-
hegenussfähige Gesamt-
dienstzeit von 38 Jahren 
acht Monaten und elf Ta-
gen.

Anm.d.Red.: Für Fragen dazu 
wenden sich Gewerkschafts-
mitglieder vertrauensvoll an 
unsere Funktionärinnen und 
Funktionäre vor Ort – wir le-
ben und können Personalver-
tretung! 

S Hauptplatz 17, Arkadia Top 19-21
2514 Traiskirchen
Tel.: 02252/ 508 829
Fax: 02252/ 508 904
www.orthopädieschuhmacher.at
of� ce.dorisstuermer@gmail.com

Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr von 8-18 Uhr & Mi, Sa von 8-12 Uhr

Doris STÜRMER
Orthopädieschuhmacher
Meisterbetrieb
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Ab 1.1.2020 kommt die 
neue Generation der e-

card, die auch mit einem Fo-
to des Versicherten ausgestat-
tet ist.
Die Einführung der e-card vor 
fast 15 Jahren bedeutete ei-
ne innovative Verbesserung 
für das gesamte heimische Ge-
sundheitswesen. Seither steht 
das e-card-System rund um 
die Uhr als hochsicheres Da-
tennetzwerk verlässlich für die 
Vertragspartner der österreichi-
schen Sozialversicherung und 
rund neun Millionen Versicher-
ten zur Verfügung. Das Stecken 
der e-card bei Besuch eines 
Vertragspartners ist für die Ver-
sicherten heute zur Selbstver-
ständlichkeit geworden. Das 
bestätigen die Zahlen der letz-
ten Jahre, wo in jedem Jahr zir-
ka 130 Millionen Patientenkon-
takte verzeichnet wurden. Ab 
1.1.2010 kommt neue Gene-
ration der e-card, die auch mit 
einem Foto des Versicherten 
ausgestattet ist. Das Foto, das 
Missbrauch verhindern soll, ist 
in Schwarz-Weiß gehalten und 
ist so groß, wie jenes am Per-
sonalausweis. Für die meisten 
Versicherten erfolgt die Umstel-
lung auf die neue e-card auto-
matisch, weil die Sozialversi-
cherung die Fotos aus beste-
henden Registern zur Verfü-

gung gestellt bekommt. Das 
bedeutet: Wenn ein Foto eines/
einer Versicherten aus Reise-
pass, Personalausweis oder 
Scheckkartenführerschein vor-
handen ist, müssen diese Per-
sonen kein Foto bringen, und 
sie ersparen sich einen Amts-
weg. Personen ab einem Alter 
von 14 Jahren, von denen kein 
Foto vorhanden ist, müssen ein 
entsprechendes Foto zur Ver-
fügung stellen. Kinder unter 
14 Jahren erhalten eine e-card 
ohne Foto. Weitere diesbezüg-
liche Regelungen werden im 
Laufe des heurigen Jahres ge-
troffen. Der Kartenkörper der 
neuen e-card erhält weitere – 
zum Teil „versteckte“ – Sicher-
heitsmerkmale. Ähnlich wie bei 
Reisepass, Scheckkartenführer-
schein oder Geldscheinen soll 
damit eine Fälschung oder Ko-
pie ausgeschlossen werden. 
Neu ist auch der Aufdruck der 
telefonischen Gesundheitsbe-
ratung 1450. Die kostenlose 
Gesundheitshotline kann der-
zeit in Niederösterreich, Wien 
und Vorarlberg angerufen wer-
den und soll ab Ende 2019 in 
allen Bundesländern zur Ver-
fügung stehen. Ebenfalls neu 
ist eine sogenannte NFC-Funk-
tion, mit der die Karte nicht 
mehr gesteckt, sondern auch 
angehalten werden kann.   

Die neue E-Card - 
noch sicherer

Neue Elemente: Foto, Telefonnummer Gesundheitshotline und NFC 
Funktion

ZAHNLÜCKE?  
Die Qual der Wahl: Brücke oder Implantat?

Stören Zahnlücken die Funktion Ihres Kauorgans und das ästhetische Erscheinungs-
bild, so gibt es zwei gängige Alternativen die Lücke zu schließen: Die herkömmliche 
Brücke oder moderne Implantate. Beide Methoden haben ihre Stärken und Schwächen.

Schonen gesunder Zähne bei Implantaten
Bei einer Zahnbrücke müssen die benachbarten Zähne abgeschliffen werden. Diese die-
nen als Pfeilerzähne für die Brücke. Mit Hilfe eines Implantats entfällt das Abschleifen ge-
sunder Zähne. 

Wann ist eine Brücke nach wie vor die bessere Lösung?
Eine Brücke kann vorteilhaft sein, wenn beide Nachbarzähne angegriffen sind und diese so-
mit mitversorgt werden können.

Wann sollte man lieber auf ein Implantat verzichten?
Bei Diabetes, Leukämie, Herzerkrankungen oder schweren Störungen des Immunsystems, 
bei Einnahme bestimmter Medikamente. Beim Rauchen ist zuvor unbedingt ein intensives 
Gespräch mit dem Facharzt erforderlich.

Wo liegen die spezifi schen Nachteile und Risiken beider Methoden?
Implantate: In der Regel sind die Kosten höher als bei herkömmlichen Brücken. Außerdem 
kann der chirurgische Eingriff Risiken bergen. So z.B. können Wundheilungsstörungen auf-
treten; im Oberkiefer ist auf die Nasennebenhöhle zu achten; im seitlichen Unterkieferbereich 
gilt es die Gefühlsnerven zu schonen.Brücken: Diese werden von Patienten oft als Fremd-
körper empfunden. Sie können bei unpräziser Anfertigung undicht sein, wackeln und bieten 
grundsätzlich nicht einen so festen Sitz wie die im Knochen verankerten Implantate. Oft muss 
sehr viel Zahnsubstanz geopfert werden, um eine ästhetisch schöne Krone fertigen zu kön-
nen. Bei Brücken mit Metallgerüst schimmert oft der dunkle Kronenrand durch die Schleim-
haut. Weitere mögliche Risiken sind Zahnnervschädigung mit anschließender Nerventfernung 
und Zahnverfärbung; der mögliche Verlust des Zahnes und somit der gesamten Brücke; Rei-
nigung unter Brückengliedern ist schwierig.

Langlebigkeit: 
Implantate: Bei richtiger Pfl ege halten Implantate ein Leben lang.
Brücken: 15 Jahre und länger.

Wichtig: 
Entscheidet man sich für eine Implantation, so sollte der Kiefer- bzw. Oralchirurg eine ent-
sprechende Qualifi zierung und Erfahrung vorweisen können.

Fragen zu diesem Thema oder weitere zahnmedizinische Fragen 
beantworten gerne und kompetent die Zahnärzte der 

SCHWEIZER ZAHNARZT-MANAGEMENT GmbH!  

Praxis Mosonmagyaróvár 0800 29 14 90
H-9200 Magyar u. 33
Praxis Szombathely 0800 29 38 15
H-9700 Fö tér 29        
Praxis Szentgotthárd 0800 29 16 54
H-9970 Hunyadi u. 21

15 % Ermäßigung für Zahnbehandlung für 
Exekutive-Patienten und für deren Angehörige mit 
dem VIP-Partner-Code PA-423931 sowie ein 
zusätzliches Überraschungsgeschenk!

Alle Praxen    Mo. – Sa. 09.00 – 17.00
info@schweizerzahnarzt-management.eu
www.schweizerzahnarzt-management.eu
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Die (bittere) Volksanwalt-
schafts-Jahresbilanz 2018 

der scheidenden ÖVP-Volksan-
wältin Gertrude Brinek, stellt 
den, in den letzten 10 Jahren 
verantwortlichen ÖVP-Justiz-
ministern, kein gutes Zeugnis 
aus.

Massive Probleme mit Über-
belag, mangelnder Beschäf-
t igung der Insassen und 
schlechter Zustand der Räum-
lichkeiten in den heimischen 
Justizanstalten sind nur die 
Spitze des Eisberges.

Besonders hervorgehobener 
Grund: Personalknappheit 

der Justizwache. 

Die Schlussfolgerung der 
Volksanwaltschaft: „wenn 
das Ziel der Haft eine Resozi-
alisierung sein soll, MÜSSEN 
die Bedingungen für die Inhaf-
tierten ALS AUCH FÜR DAS 
PERSONAL VERBESSERT 
WERDEN!

Das werde Geld kosten – da-
rum kommt man nicht herum.
Soweit zum vernichtenden 
Jahresbericht der Volksanwalt-
schaft. Das sollte die Regie-
renden aufhorchen lassen.
Meiner Meinung nach fährt je-
doch der Zug der jetzigen Po-
litik komplett in eine andere 
Richtung. Das Nulldefizit des 
Staates wird gefeiert und hun-
gert gleichzeitig einen für die 
Sicherheit der Bevölkerung äu-
ßerst wichtigen Bereich aus.
In einem der reichsten Länder 
der Welt steht derzeit leider 
das Eindämmen des Staatsde-
fizits an erster Stelle und die Si-
cherheit der Bevölkerung erst 
weit dahinter.
Als Personalvertreter und Ge-
werkschafter fordere ich die 
verantwortlichen Minister 
Josef Moser (ÖVP/FPÖ), H.C. 
Strache (FPÖ) und Hartwig Lö-
ger (ÖVP) unmissverständlich 
auf, dies sofort zu verbessern.
Nach dem Doppelbudget 
2018/2019 mit NULL Planstel-

lenvermehrung für die Justiz-
wache und einem finanziellen 
Aushungern des Strafvoll-
zuges, muss endlich Schluss 
sein mit dem „Kaputtsparen“.
Mehr Planstellen für die Justiz-
wache, das schnellere Besetzen 
der 200 noch immer bundes-
weit offenen Planstellen, das 
rasche Bauen von zumindest 
einer Justizanstalt im Osten 
Österreichs mit einer Belags-
kapazität von 500 Insassen, 
mehr Geld für das Adaptieren 
bestehender Räumlichkeiten, 
mehr Geld um eine höhere Be-
schäftigungsquote der Insas-
sen zu erreichen, modernere 
und bessere Ausrüstung für al-
le JWB, modernere und besse-
re technische Sicherheitsaus-
rüstung der Justizanstalten, ei-
ne gesetzliche Handhabe, um 
Vollzugsstörer zur Räson brin-
gen zu können, usw.  - das 
sind meine Kernforderungen 
an den Dienstgeber!
Entgegen den unseriösen For-
derungen von populistischen 

Scharlatanen (übrigens durch-
wegs ÖVP- und FPÖ- Perso-
nalvertreter), die in letzter 
Zeit, getarnt als Interessens-
vertreter die Kollegenschaft 
nur verunsichern, sind die ve-
hementen Forderungen der 
FSG seriös, nachvollziehbar 
und grundvernünftig. Anstel-
le unglaubwürdiger Behaup-
tungen und Unwahrheiten, 
fordere ich vielmehr die NR-
Abgeordneten von schwarz 
und blau auf, bei ihrem Ge-
setzesbeschluss zum neuen 
Strafvollzugsgesetz, beson-
ders auch die Fürsorge für 
das Personal in den Justiz-
anstalten, welches einen im-
mensen Beitrag zur Sicherheit 
der Bevölkerung leistet, ein-
fließen zu lassen.

Wir werden mit Argusaugen 
beobachten und aufzeigen, 
welcher Abgeordnete im ös-
terreichischen Parlament wie 
beim neuen Strafvollzugsge-
setz abstimmt!

Christian Kircher
      1.Vors.St. JW-Gew.

JUST IZWACHE  AKTUELL

Die vielen offenen Baustellen 
im Strafvollzug ...

Wir bieten auch Informationen über unsere neu adaptierte Homepage an: 

www.justizwache-aktuell.at
und auch über facebook:

fb Justizwache-aktuell



15www.polizeigewerkschaft-fsg.at
www.fsg4you.at

Neue KollegInnen! 
Wir gratulieren den Kolleginnen und Kollegen zur bestandenen Dienst-
prüfung und wünschen für den weiteren Berufsweg alles Gute!

JUST IZWACHE  AKTUELL

319. E2b JWS Stein

321.E2b JWS Wien

172.E2a JWS Salzburg

320.E2b JWS Linz

171.E2a JWS Wien

Exekutivskimeisterschaften
13 Stockerlplätze für die Justizwache!

Wir gratulieren den Kolleginnen und Kollegen zur erfolg-
reichsten Exekutiv-Skimeisterschaft aller Zeiten heuer in 

Galtür.
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FRAUEN
aktuell

Tatjana Sandriester 

Tel. 01/31310/33123

Auch wenn die Regierung 
in den vergangenen Mo-

naten immer wieder von 
einem „Leuchtturmprojekt“ 
sprach, so hat der Anfang Jän-
ner in Kraft getretene „Fami-
lienbonus Plus“ viele Schwä-
chen. Vom ÖGB und den Ge-
werkschaften besonders kriti-
siert wird, dass der Regierung 
anscheinend nicht jedes Kind 
gleich viel wert ist. Denn die 
Höhe des Familienbonus hängt 
vom Einkommen ab. Das be-
deutet, dass nicht alle Familien 
von der Steuerentlastung pro-
fitieren werden.

Schwächen des Familienbo-
nus auf einen Blick

•	Ungleiche	Startchancen	für	
Kinder: Kinder in armutsge-
fährdeten Haushalten erhal-
ten am wenigsten oder gar 
nichts (Arbeitslosigkeit, Not-
standshilfe, Grundversor-
gung sind Ausschlusskriteri-
um) und GutverdienerInnen 
bekommen sechs Mal so viel 
pro Kind wie Alleinerziehen-
de.

•	10	 Prozent	 der	 Haushalte	
mit Kindern werden über-
haupt nicht, weitere 24 Pro-
zent nur teilweise profitieren

•	Keine	Ausweitung	der	be-
zahlten Arbeit von Frauen zu 
erwarten

•	Frauen	erhalten	nur	ein	Vier-
tel der Gesamtsumme:

•	Verhandlungsmacht	 in-
nerhalb des Haushalts ver-
schiebt sich zugunsten der 
Männer

Auch für jene, die den Bonus in 
voller Höhe ausnutzen können, 
ist die Entlastung niedriger als 
von der Regierung dargestellt. 
Denn mit der Einführung des 
Familienbonus werden die Ab-
setzbarkeit der Kinderbetreu-
ungskosten und der Kinderfrei-
betrag abgeschafft.

Checkliste „Familienbonus 
Plus“

Was ist der Familienbonus? 
Wie kann er beantragt, wie 

zwischen den Eltern aufgeteilt 
werden? Wer profitiert, wer 
nicht? Diese und viele weitere 
Fragen werden in der neuen 
Infobroschüre der ÖGB-Frauen 
„Familienbonus Plus“ beant-
wortet.

Online lesen oder downloaden 
auf www.mitgliederservice.at

Mit 1. Jänner 2019 trat der 
Familienbonus plus in Kraft. 
Der Familienbonus plus ist 
ein steuerrechtlicher Absetz-

betrag, der die errechnete 
Lohn- bzw. Einkommensteuer 
reduziert. Der Familienbonus 
plus beträgt pro Kind und pro 
Jahr maximal EUR 1.500 (mo-
natlich höchstens:EUR 125,–
). Nach dem 18. Geburts-
tag beträgt dieser höchstens 
EUR 500,16,– pro Jahr und 
pro Kind (monatlich höch-
stens: EUR 41,68,–). Für den 
Familienbonus plus ist es not-
wendig, dass für das Kind An-
spruch auf Familienbeihilfe 
oder den Unterhaltsabsetzbe-
trag besteht. 

Familienbonus: Ungleiche Chancen -  
die Schwächen des Familienbonus
Neue Infobroschüre beantwortet die wichtigsten Fragen  
zum Thema

FRAUEN
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Wie kann der Familienbonus 
plus beantragt werden?

Der Familienbonus führt nicht 
zu einer automatischen Steu-
erentlastung, sondern muss 
beantragt werden! Diesbe-
züglich gibt es zwei Möglich-
keiten: Entweder Sie beantra-
gen die monatliche Berück-
sichtigung des Familienbonus 
bei Ihrem Arbeitgeber über 
die Lohnverrechnung oder 
Sie machen Ihren Anspruch 
im Rahmen der Arbeitneh-
merInnenveranlagung ein-
mal im Jahr geltend. Wenn Sie 
sich für eine Berücksichtigung 
des Familienbonus über die 
Lohnverrechnung entschei-
den, dann müssen Sie das For-
mular E 30 ausfüllen und Ih-
rem Arbeitgeber übermitteln. 
Dieses Formular finden Sie auf 
der Homepage des Finanzmi-
nisteriums www.bmf. gv.at 
unter der Rubrik „Formulare“. 
Zusätzlich ist dem Arbeitgeber 
ein Nachweis über den  Fami-
lienbeihilfeanspruch vorzule-
gen. Sind die Eltern des Kindes 
getrennt, hat der/die Unter-
haltsverpflichtete dem Arbeit-
geber die geleisteten Unter-
haltszahlungen nachzuweisen.

Wie kann der Familienbonus 
zwischen Eltern, die verhei-
ratet sind oder zusammenle-

ben, aufgeteilt werden?

In diesen Fällen kann entwe-
der ein Elternteil alleine den 
vollen Familienbonus beantra-
gen oder beide Elternteile 
machen den Anspruch jeweils 
zur Hälfte geltend. Sind meh-
rere Kinder vorhanden, dann 
können die Eltern auch ent-
scheiden, dass die Aufteilung 
des Familienbonus für jedes 
Kind anders erfolgt. Es ist zum 
Beispiel möglich, dass für das 
erste Kind der Vater den vollen 
Familienbonus beantragt, für 
das zweite wiederum die Mut-
ter und für das dritte Kind bei-
de Elternteile jeweils den halb-
en Anspruch geltend machen. 
Bei gleichbleibenden Verhält-
nissen können sich die Eltern 

nur einmal im Kalenderjahr 
entscheiden, wie die Auftei-
lung des Familienbonus erfol-
gen soll.
Beantragen sowohl die Mutter 
als auch der Vater für das glei-
che Kind den vollen Familien-
bonus und somit insgesamt in 
einem zu hohen Ausmaß, wird 
dieser zwischen den Eltern je-
weils zur Hälfte aufgeteilt. Die-
se Regel kann auch zu Rück-
forderungen des Finanzamtes 
führen, wenn an einen der bei-
den Elternteile bereits zu viel 
ausbezahlt wurde. Es ist daher 
ratsam, dass die Eltern bereits 
im Vorhinein besprechen, wie 
die Antragstellung für den Fa-
milienbonus erfolgen soll. 

Wie kann der Familienbo-
nus zwischen Eltern, die 

nicht zusammenleben, auf-
geteilt werden?

Für getrennt lebende El-
tern bestehen grundsätzlich 
die gleichen Möglichkeiten, 
den Familienbonus zu bean-
spruchen, wie für Eltern, die 
zusammenleben. Entweder 
ein Elternteil beansprucht den 
vollen Bonus oder die beiden 
Elternteile beantragen diesen 
je zur Hälfte. Gibt es zwischen 
den getrennt lebenden Eltern-
teilen keine Einigung über die 
Aufteilung des Familienbo-
nus und beantragen beide den 
vollen Betrag, dann wird die-
ser jeweils zur Hälfte gewährt.

Achtung: Auch bei getrennt 
lebenden Elternteilen kann es 
zu Rückforderungen des Fi-
nanzamtes kommen, und 
zwar dann, wenn an einen der 
beiden bereits zu viel ausbe-
zahlt wurde. 

Ehemalige PartnerInnen kön-
nen sich bei gleichbleibenden 
Verhältnissen nur einmal im 
Kalenderjahr entscheiden, wie 
die Aufteilung des Familienbo-
nus erfolgen soll. Für jene Mo-
nate, in denen der unterhalts-
verpflichtete Elternteil nicht den 
gesetzlichen Unterhalt zahlt, be-
steht für diesen kein Anspruch 
auf den Familienbonus. In sol-

ch einem Fall kann der ande-
re Elternteil die volle Höhe be-
antragen. Wenn es eine neue 
(Ehe-)Partnerin oder einen neu-
en (Ehe-)Partner gibt, dann 
kann der Familienbonus mit die-
ser Person jeweils zur Hälfte auf-
geteilt werden, solange der leib-
liche Elternteil keine Alimente 
zahlt. Wenn einer der getrennt 
lebenden Elternteile für mehr 
als die Hälfte der Kinderbe-
treuungskosten aufkommt und 
mindestens EUR 1.000 pro Jahr 
und pro Kind dafür zahlt, dann 
kann dieser 90 Prozent des Fa-
milienbonus beantragen. Der 
andere Elternteil kann in diesem 
Fall nur 10 Prozent des Famili-
enbonus erhalten. Diese Auf-
teilungsregel gilt bis 2021 und 
kann nur im Zuge der Arbeit-
nehmerInnenveranlagung gel-
tend gemacht werden.

Ab welcher Einkommenshö-
he kann man vom Familien-

bonus profitieren?

Der Familienbonus ist ein steu-
errechtlicher Absetzbetrag, 
der von der errechneten Lohn- 
bzw. Einkommensteuer abge-
zogen wird. Der Familienbonus 
ist nicht negativsteuerfähig. 
Unter Negativsteuer ist im Steu-
errecht eine finanzielle Gut-
schrift zu verstehen, die Arbeit-
nehmerInnen erhalten, wenn 
sie so wenig verdienen, dass sie 
keine Lohnsteuer zahlen. Vom 
Familienbonus profitieren so-
mit nur jene, die grundsätzlich 
einkommen- oder lohnsteuer-
pflichtig sind. Wie hoch die tat-
sächliche steuerliche Entlastung 

im konkreten Fall ist, hängt 
auch davon ab, ob nur ein El-
ternteil oder beide den Famili-
enbonus beantragen. 

Nur ein Elternteil beantragt 
den vollen Familienbonus 
Beantragt nur ein Elternteil 
den vollen Familienbonus und 
gibt es ein Kind, muss der/die 
ArbeitnehmerIn mindestens 
ein durchschnittliches monat-
liches Bruttoeinkommen von 
ungefähr EUR 1.750, haben, 
um eine steuerliche Entlastung 
von EUR 1.500 im Jahr zu er-
halten. Sind zwei Kinder vor-
handen und beantragt wie-
derum nur ein Elternteil den 
vollen Bonus, benötigt der/
die DienstnehmerIn circa ein 
durchschnittliches monatliches 
Bruttoeinkommen von EUR 
2.220, um eine steuerliche 
Entlastung von EUR 3.000,- 
(zwei Mal der Familienbonus) 
im Jahr zu lukrieren. Bei drei 
Kindern ist wiederum ein 
durchschnittliches monatliches 
Bruttoeinkommen von EUR 
2.650 notwendig. Verdient je-
mand weniger als die zuvor 
angeführten Beträge, ist aber 
trotzdem grundsätzlich lohn- 
oder einkommensteuerpflich-
tig, fällt die steuerliche Entla-
stung entsprechend geringer 
aus. 
Beispiel: Eine Familie hat ein 
Kind. Da der Vater aufgrund 
seines geringen Einkommens 
nicht einkommen- oder lohn-
steuerpflichtig ist, vereinba-
ren sie, dass nur die Mutter 
den vollen Familienbonus be-
antragt. Vor Abzug des Ver-

FRAUEN

Ihre zuverlässige Mannschaft für Haus und Garten

Ihre zuverlässige Mannschaft für Haus und GartenPuhl Hausbetreuung

Telefon: 02262/64949
Fax 02262/64949 33
Email: puhl_hausbetreuung@aon.at

2100 Korneuburg
Salzstrasse 13
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kehrsabsetz- und allenfalls des 
AlleinverdienerInnenab5 setz-
betrages ergibt sich bei ihr ei-
ne jährliche Lohnsteuer von 
EUR 1.200. Obwohl der Fami-
lienbonus grundsätzlich EUR 
1.500 im Jahr beträgt, erhält 
sie nur eine steuerliche Entla-
stung von EUR 1.200, da der 
Familienbonus nicht negativ-
steuerfähig ist und somit mit 
der errechneten Lohnsteuer 
begrenzt ist. 

Beide Elternteile beantra-
gen jeweils zur Hälfte den 
Familienbonus
Beantragen beide Elternteile 
zur Hälfte den Familienbonus 
und haben sie ein Kind, be-
nötigen beide ein monatliches 
Mindestbruttoeinkommen von 
EUR 1.410, damit sie jeweils 
im Ausmaß von EUR 750 im 
Jahr steuerlich entlastet wer-
den. Sind zwei Kinder vorhan-
den und beantragen wiederum 
beide den halben Familienbo-
nus, sollte das durchschnittliche 
monatliche Bruttoeinkommen 
von jedem Elternteil minde-
stens EUR 1.750 betragen, da-
mit sie eine steuerliche Entla-
stung von jeweils EUR 1.500 er-
halten. Bei drei Kindern sollte 
jeder der beiden Elternteile min-
destens ein monatliches Brutto-
einkommen von EUR 2.220 ha-
ben. Verdient einer der beiden 
Elternteile weniger als die zuvor 
angeführten Beträge, ist aber 
trotzdem grundsätzlich lohn- 
oder einkommensteuerpflich-
tig, fällt die steuerliche Entla-
stung entsprechend geringer 
aus.

Gibt es eine Internetsei-
te, die berechnet, wie hoch 
der finanzielle Vorteil durch 

den Familienbonus ist?

Auf der Website des Finanz-
ministeriums (www.bmf.gv.at) 
gibt es einen Familienbonus-
rechner, der die eigene Steu-
erentlastung durch den Famili-
enbonus zeigt. 

Wie viele Haushalte in Ös-
terreich werden den Famili-

enbonus nicht oder nicht zur 
Gänze nutzen können? Wer-
den mehr Männer oder mehr 
Frauen vom Familienbonus 

profitieren?

Laut einer Analyse des „Euro-
pean Centre for Social Welfa-
re Policy and Research“ wer-
den 10 Prozent der Haushalte 
mit Kindern überhaupt nicht 
vom Familienbonus und wei-
tere 26 Prozent nur teilweise 
profitieren. In der gleichen Stu-
die wird auch davon ausgegan-
gen, dass Männer 76 Prozent 
und Frauen nur 24 Prozent 
des Gesamtvolumens des Fami-
lienbonus erhalten werden.

Gibt es auch eine Entla-
stung für Menschen mit Kin-

dern, die nicht lohn- oder 
einkommensteuerpflichtig 

sind?

Für AlleinerzieherInnen und 
AlleinverdienerInnen, bei de-
nen vor Abzug der Absetzbeträ-
ge keine oder nur eine geringe 
jährliche Steuer maximal in Hö-
he von EUR 250 pro Kind be-

rechnet wurde, gibt es ab 2019 
den Kindermehrbetrag. Dieser 
beträgt EUR 250 pro Jahr und 
pro Kind und ist somit sechsmal 
niedriger als der volle Familien-
bonus. Der Kindermehrbetrag 
ist negativsteuerfähig. Der Kin-
dermehrbetrag steht aber nicht 
allen Menschen zu, die einen 
Anspruch auf den Alleinverdie-
nerInnen- oder AlleinerzieherIn-
nenabsetzbetrag haben. Wenn 
an mindestens 330 Tagen im 
Kalenderjahr Leistungen aus 
der Arbeitslosenversicherung, 
Grundversorgung oder Mindest-
sicherung bezogen wurden, ist 
man von dieser Steuergutschrift 
ausgeschlossen.

Achtung: Der Kindermehrbe-
trag kann nicht über die mo-
natliche Lohnverrechnung bei 
Ihrem Arbeitgeber, sondern 
nur im Rahmen der jährlichen 
ArbeitnehmerInnenveranla-
gung beantragt werden. 

Wie hoch ist der Familien-
bonus und Kindermehrbe-

trag für Kinder, die in einem 
anderen EU/EWR-Staat oder 

der Schweiz leben?

Der Familienbonus und der 
Kindermehrbetrag für Kin-
der, die in einem anderen EU/
EWR-Staat oder der Schweiz le-
ben, werden an die Kaufkraft 
des Wohnsitzlandes des Kin-
des angepasst. Die gleiche Re-
gel kommt auch für den Al-
leinerzieherInnen-, Allein-
verdienerInnen-, Unterhalts- 
und Kinderabsetzbetrag zur 
Anwendung.

Was passiert mit dem Kin-
derfreibetrag und der Mög-
lichkeit, Kinderbetreuungs-
kosten steuerlich abzuset-

zen?

Ab 2019 entfällt der Kinder-
freibetrag. Ab diesem Zeit-
punkt können grundsätzlich 
auch Kinderbetreuungsko-
sten nicht mehr von der Steuer 
abgesetzt werden (Ausnahme: 
AlleinerzieherInnen). Haben 
Sie in der Vergangenheit eine 
dieser beiden Möglichkeiten 
oder beide genutzt, dann ist 
Ihre tatsächliche Steuerentla-
stung im Vergleich zu bisher 
nicht EUR 1.500 bzw. EUR 
750 pro Jahr und pro Kind, 
sondern entsprechend gerin-
ger, je nachdem, wie stark Sie 
vom Kinderfreibetrag bzw. der 
Möglichkeit, Kinderbetreu-
ungskosten von der Steuer ab-
zusetzen, profitiert haben. Nur 
Alleinerziehende können nach 
wie vor Kinderbetreuungsko-
sten im Rahmen der außerge-
wöhnlichen Belastungen unter 
Anrechnung eines Selbstbe-
halts von der Steuer absetzen. 
IMPRESSUM  
Herausgeber: Österreichi-
scher Gewerkschaftsbund, 
1020 Wien, Johann-Böhm-
Platz 1 , Tel.: 01/534 44-
39, E-Mail: oegb@oegb.at, 
Web: www. oegb.at, DVR-Nr. 
0046655, ZVR 576 439 352, 
Verleger und Hersteller: Verlag 
des Österreichischen Gewerk-
schaftsbundes GmbH, A-1020 
Wien, Johann-Böhm-Platz 1, 
Verlags- und Herstellungsort: 
Wien
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Teilweise skurril und zum 
Schmunzeln, tei lweise 

zum Nachdenken oder so-
gar bitterer Ernst. Nachfol-
gend einige Meldungen im 
Zusammenhang mit der Poli-
zei aus der ganzen Welt.

PANAMA – 10 Tonnen Dro-
gen beschlagnahmt und 

verbrannt

Siehe Faksimile!

USA – Polizeihund darf 
nicht „Rommel“ heißen

Viel Ärger um einen Hunde-
namen. Ein Sheriff in Flori-
da hat einen kleinen Entrü-
stungssturm ausgelöst, weil 
sein neuer Vierbeiner „Rom-
mel“ hieß. Nach Beschwer-
den wegen der Namens-
gleichheit mit dem deut-
schen Wehrmachtsgeneral 
Erwin Rommel wurde der 
zehn Wochen alte Jagdhund 
in „Scout“ umbenannt.

BRD – Polizeianweisung 
für Hochzeitsfeiern

Allein in den vergangenen 
zwei Monaten rückte die Po-
lizei in Nordrhein-Westfa-
len gezählte 129-mal wegen 
einer eskalierenden Hoch-
zeitsfeier aus. Wilde Kor-
sos, Autobahnblockaden, 
Schüsse und Pyrotechnik 
zum „schönsten Tag des Le-
bens“ waren der Anlass. Die 

Polizei hat nun genug und 
hat auf Standesämtern Bro-
schüren mit Hochzeitsgebo-
ten aufgelegt. Darin wird 
kurz gratuliert, dann auf-
gezählt, was alles verboten 
ist und mit Geld- und so-
gar Freiheitsstrafen gedroht. 
Zur Beweissicherung werden 
künftig Polizeihubschrauber 
eingesetzt, denn bisher wa-
ren die Streifenwagen erst 

vor Ort, als sich die Autokor-
sos der Feiernden schon aus 
dem Staub gemacht hatten.

CHINA - Super-Polizeihund 
geklont

Siehe Faksimile!

FRANKREICH – Hohe Dui-
zidrate bei der Polizei

Von Jänner bis 13. April ha-

ben sich 24 Polizisten und 
zwei Gendarmen das Le-
ben genommen. 2018 wa-
ren es 68. Das französische 
Innenministerium gibt sich 
alarmiert und will die psy-
chologische Betreuung ver-
bessern.  „Wir  exp lod ie-
ren. Wir haben Mil l ionen 
von Überstunden“, kr i t i -
siert die Gewerkschaft. Bei 
Terror und „Gelbwesten“-
Protesten bleibe keine Zeit, 
„die Batterien aufzuladen“. 

– Anm.d.Red.: Kommt uns 
irgendwie bekannt vor. Will 
der Dienstgeber auf den 
„worst case“ warten?

USA – Polizistin schoss 
Mann irrtümlich an

Weil ein Autofahrer einen 
Strafzettel wegen Nicht-An-

schnallens nicht akzeptie-
ren wollte, wurde er im US-
Staat Kansas von einer Po-
lizistin angeschossen. Aus 
Versehen, wie die Beamtin 
nun erklärte. Sie wollte den 
Mann nur mit Stromstößen 
außer Gefecht setzen, ha-
be dabei aber ihre Waffe mit 
dem Taser verwechselt.

RUMÄNIEN - Polizei fand 
eine Tonne Kokain

Rumäniens Polizei fand in 
einem umgekippten Boot an 
einem Schwarzmeerstrand 
eine Tonne Kokain im Wert 
von mehr als 300 Millionen 
Euro. Zwei Serben wurden 
verhaftet.

MEXIKO – Bande entführt 
11 Polizisten

Gerade erst hatte eine Po-
lizeieinheit in Puebla einen 
Öldiebstahl bei einer Raf-
finerie verhindert, als die 
Gangster ihnen aus Rache 
auflauerten. Die zahlenmä-
ßig überlegene Bande ent-
waffnete die 11 Polizisten 
und fuhr mit ihnen in drei 
Fahrzeugen davon. Sie wur-
den Stunden später unver-
letzt auf einer Autobahn ge-
funden.

USA – Nach Flucht Notruf 
der Polizei gewählt

Ein 19-jähriger floh in Flo-
rida vor einer Verkehrskon-
trolle – und beschwerte sich 
danach beim Notruf der Po-
lizei, dass sie ihn nicht ge-
schnappt hat. Einen Tag spä-
ter wurde er wegen Ver-
kehrsgefährdung, Flucht vor 
der Polizei und Notruf-Miss-
brauch festgenommen.

Polizei International

MELDUNGEN
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Wolfgang Peschorn, bis 
vor kurzem Präsident 

der Finanzprokuratur, über-
nahm am 3. Juni 2019 die 
Amtsgeschäfte als Innenmini-
ster.
Im Hof des Palais Modena, 
in dem Teile des Bundesmi-
nisteriums für Inneres unter-
gebracht sind, hat am 3. Juni 
2019 Innenminister Dr. Wolf-
gang Peschorn vor Führungs-
kräften des BMI die Amtsge-
schäfte von seinem interimis-
tischem Vorgänger Eckart Ratz 
übernommen.
Karl Hutter, Leiter der Sekti-
on I – Präsidium, begrüßte als 
Vertreter der Beamtenschaft 
des BMI den neuen Minister: 
„Willkommen im Bundesmini-
sterium für Inneres, am span-
nendsten Arbeitsplatz der Re-
publik.“ Wolfgang Peschorn 
sei schon in seiner Funktion als 

Präsident der Finanzprokuratur 
ein langjähriger strategischer 
Partner des Innenministeriums 
gewesen, betonte Hutter.
„Ich freue mich, in den näch-
sten Monaten diese außer-
gewöhnliche Verantwortung 
tragen und als Innenminister 
gemeinsam mit über 35.000 

Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern des Innenressorts für 
die Sicherheit in Österreich 
sorgen zu dürfen“, sagte In-
nenminister Peschorn. „Ich 
werde in dieser begrenzten 
Zeit, in der ich das Ruder 
übernehmen darf, versuchen, 
Ihnen Freiraum für Ihre Ex-

pertise und Ihr Können zu ge-
ben“, richtete sich der neue 
Minister an die versammelten 
Führungskräfte des Ressorts. 
Schon zu Beginn seiner Zeit 
in der Finanzprokuratur sei er 
für Themen des Innenmini-
steriums eingestanden, wes-
wegen er sich im weitesten 
Sinne schon damals als eine 
Art Polizist gefühlt habe.
„Ich nehme mir für anstehen-
de Entscheidungen die Zeit 
sie sorgfältig abzuwägen, zi-
ehe sie aber danach rasch 
und konsequent durch“, er-
läuterte Peschorn sein Amts-
verständnis.

Anm.d.Red.: Wir heißen In-
nenminister Dr. Wolfgang 
Peschorn herzlich willkommen 
und freuen uns auf eine gute 
Zusammenarbeit!

Anfang April trafen sie die 
aktiven und ehemaligen 

Kolleginnen und Kollegen der 
Polizeiinspektion Am Schöpf-
werk im Biergasthaus Otto in 
Meidling. Es nahmen 35 Per-
sonen der Jahrgänge 1981 bis 
2019 am Treffen teil. Diese rei-
sten aus den verschiedensten 
Bundesländern Österreichs an. 
Bei gemütlichem Beisammen-
sein wurde in Erinnerungen 
geschwelgt, über Amtshand-
lungen gesprochen, Privates 
erzählt und natürlich auch 
Freundschaften, die durch die 
Zusammenarbeit entstanden 
sind, gepflegt. Die Stimmung 
war gewaltig und es hallten 
Polizeianekdoten noch bis spät 
in die Nacht durch den Raum, 
weshalb ein jährliches Treffen 
geplant ist.

Walter Strallhofer

Wolfgang Peschorn übernimmt  
Amtsgeschäfte

Treffen PI Am Schöpfwerk



Einen schönen und 
erholsamen Urlaub 

wünschen Euch 

die Personalvertreter              
            der FSG ...

... im Zentralausschuss

... in den Fachausschüssen

... in den Dienststellen-
    ausschüssen und
... in der Polizeigewerkschaft
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PA: Herr Gemeinderat 
Hursky, als Sicherheits-
sprecher der SPÖ haben 
Sie Innenminister Her-
bert Kickl stets hart kri-
tisiert. Nach dem Aus für 
Türkis-Blau ist Ihnen die-
ser Widerpart abhanden 
gekommen. Ist jetzt al-
les gut?

CH: Es geht hier nicht um 
die Person Herbert Kickl, 
selbst wenn er stellvertre-
tend für vieles steht, was 
unter Türkis-Blau falsch ge-
laufen ist. 
Aber auch sein Nachfolger 
Eckart Ratz oder der der-
zeitige Innenminister Wolf-
gang Peschorn sind an ih-
ren Taten zu messen. Es 
geht um die Inhalte, mit 
denen ich als Politiker zu 
leben habe.

 PA: Und die wären?

CH: Nehmen wir zum Bei-
spiel die Diskussion um 
die Sicherungshaft. Diese 
Maßnahme haben im er-
sten Moment sicherlich 
viele befürwortet. Aber ich 
habe gelernt, die Dinge aus 
verschiedenen Perspekti-
ven zu beobachten, und 
mir letztlich die Frage ge-
stellt: Was bedeutet es für 
mich als Mensch, der sei-
ne politische Überzeugung 
standhaft vertritt? Was be-
deutet es, diese Türe einen 
Spalt zu öffnen? Ich bin mir 
nicht sicher, ob diese Tü-
re dann nicht ganz aufge-
rissen wird. Wer garantiert 
mir das Gegenteil? Das 
Vertrauen habe ich nicht. 
Ich habe dazu mit vielen 
Kollegen gesprochen, die 

das ebenfalls nicht sinnvoll 
finden. Schon gar nicht auf 
Grund des Anlassfalles in 
Vorarlberg. Dieser Täter 
hätte ja eigentlich sowieso 
gar nicht dort sein dürfen.

PA: Im Alltag plagen die 
Polizei ja ganz andere 
Probleme … 

CH: Der Personalmangel ist 
evident. Wenn wir in die-
sem Tempo weitermachen, 
haben wir in fünf Jahren 
nur noch 2.500 Polizistin-
nen und Polizisten in den 
Wiener Polizeiinspektionen 
und auf der Straße. Wir 
erinnern uns: Türkis-Blau 
hat uns 2.000 Beamtinnen 
und Beamte mehr verspro-
chen und nichts erreicht. 
Die von Ex-Beamtenmini-
ster H.C. Strache einst ge-

„Wir dürfen uns nicht von Bildern 
und Versprechungen leiten lassen“ 
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Interview  
POLIZEI Aktuell  

Christian Hursky

MELDUNGEN
Entgeltliche Einschaltung
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zeichneten „Planstellen“ 
sind da nur Hohn. Zeich-
nen kann man viel. Wenn 
ein Architekt ein Haus auf 
einen Plan zeichnet, heißt 
es noch lange nicht, dass 
ein Grundstück vorhanden 
ist, der Keller ausgehoben 
wurde oder ein Rohbau 
entstanden ist. Das war lei-
der nur eine fortlaufende 
Scheinwerbung in Türkis-
Blau, die durch „Ibizagate“ 
zum Glück ihr Ende gefun-
den hat.

PA: Den Polizeiinspekti-
onen fehlt es nicht nur 
an Personal, sie gehö-
ren auch renoviert. Wie 
sieht es beim Thema 
Aus- und Neubau für die 
Zukunft aus?

CH: Eine Studie der Po-
lizei selbst zeigt auf, dass 
unzählige Inspektionen in 
einem bemitleidenswerten 

Zustand sind. Da bröckelt 
buchstäblich die Fassade 
von Kickls Politik. Wie soll 
hier ein Mensch mit Freude 
bei der Arbeit sein? Ich be-
wundere die Kolleginnen 
und Kollegen für die Lei-
stung, die sie hier trotzdem 
tagtäglich erbringen. Das 
Geld für den Ausbau war 
eben schon für Pferdestäl-
le reserviert.

PA: Was halten Sie von 
der Idee einer berit-
tenen Polizei?

CH: Mein Leitspruch ist im-
mer: Lieber 1.500 Polizis-
tInnen zu ebener Erde als 
einer auf dem Pferde! Und 
ehrlich gesagt, wären Seg-
ways im Alltag sicher bes-
ser.

PA: Das war jetzt auch 
ein bischen Wahlkampf-
rhetorik, oder?
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MELDUNGEN
Entgeltliche Einschaltung
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CH: Es ist die Politik, für die 
ich stehe. Eine vernünftige 
Politik. Und genauso ver-
nünftig würde ein sozial-
demokratisch geführtes In-
nenministerium auch vor-
gehen: Zuerst würde man 
eine rasche Bestandsauf-
nahme durchführen. Dann 
würden die Kosten ge-
schätzt und schließlich die 
Mittel für die Sanierungen 
oder allenfalls auch Neu-
bauten aufgestellt. Und 
das ist möglich. Die Stadt 
Wien hilft der Polizei im-
mer wieder, optimale Orte 
zu finden und Behörden-
wege einfacher zu ma-
chen. Ganz ehrlich: Über-
all, wo die Stadt Wien für 
Sicherheit zuständig ist, 
funktioniert es. Fragen Sie 
die Wiener Berufsfeuer-
wehr oder Rettung. Dort 
muß niemand in desas-
trösen Räumen arbeiten.

PA: Wo sehen Sie noch 
Potenzial in Sachen Aus-
rüstung?

CH: Die letzte Bundesre-
gierung hat ja noch den 
Ankauf von Langwaffen 

eingeleitet. Der ehemalige 
Innenminister hat das als 
Großtat gefeiert, aber ei-
gentlich hatte er nichts da-
mit zu tun. Die Ausrüstung 
kann und sollte laufend 
modernisiert, erneuert und 
verbessert werden. Unmit-
telbar ist sicherlich die ra-
sche Anschaffung von 
Schutzwesten von großer 
Bedeutung für unsere Be-
amtinnen und Beamten.

PA: Wie sehen Sie als so-
zialdemokratischer Si-
cherheitssprecher die 
Lage für Asylsuchende 
in Österreich?

CH: Wir hatten in Österrei-
ch und Wien im Jahr 2015 

und 2016 einiges zu stem-
men und hier vor allem ge-
meinsam gute Arbeit gelei-
stet. Behörden und Zivilge-
sellschaft haben engagiert 
zusammengearbeitet. Seit-
her hat sich viel geändert. 
Die Zahl der Asylsuchen-

den ist immer weiter zu-
rückgegangen. Heute sind 
es weniger als 2014, vor 
dem großen Ansturm.

PA: Es war nicht immer 
leicht. Wie soll man mit 
den Menschen umge-
hen, die zu uns kom-
men?

CH: Es sind Situationen 
entstanden, die für die 
Stadt und die Pol ize i 
durchaus herausfordernd 
waren. Das haben wir 
uns nicht aussuchen kön-
nen. Aber wir haben es 
gern gemacht, denn Wien 
ist eine Menschenrechts-
stadt. 

Wir halten die Europä-
ische Konvent ion der 
Menschenrechte hoch. 
Das sind unsere gemein-
samen, in Europa ausver-
handelten Werte. Man 
kann sie nicht nach Belie-
bigkeit ändern. Wenn also 
jemand in Österreich um 
Asyl ansucht, haben wir 
ihm den entsprechenden 
Rechtsweg zu bieten. 
Vor dem Gesetz sind alle 
gleich. 

Entgeltliche Einschaltung

Potenzial in Sachen 
Ausrüstung
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PA: Welche Lösungen 
gibt es für die angespro-
chenen Herausforde-
rungen? Grenzkontrol-
len sollen hier ja Sicher-
heit vermitteln.

CH: Mittel- bis langfristig 
müssen wir jedoch poli-
tische Lösungen finden, 
damit sich Menschen in 
ihren Herkunftsländern 
wohl fühlen und dort 
auch wieder eine Zukunft 
haben. 
Das wird auch Geldmit-
tel benötigen. Ich verst-
ehe aber die Bevölke-
rung durchaus, die sagt, 
dass hier viele Dinge sehr 
schnell gekommen sind. 
Die Veränderungen sind 
für viele Menschen auch 
nicht mehr zu verarbei-
ten. 

PA: Nun zu einem an-
deren Thema, den Vi-
deos nach der Klima-De-
mo. Sie haben sich hier 
ja ganz deutlich positi-
oniert.

CH: Wenn positioniert 
heißt, keine Vorverurtei-
lung von Beamtinnen und 
Beamten zu betreiben, 
dann ja. Die Öffentlich-

keit hat hier Bilder gese-
hen, die manch einen zu 
raschen Urteilen hingeris-
sen und die Wiener Poli-
zei in ein schlechtes Licht 
gerückt haben.

PA: Und wie begegnen 
Sie dieser Angelegen-
heit? 

CH: Für mich war von An-
fang an klar, dass ich mich 
zum einem informiere und 
natürlich auch eine volle 
Aufklärung will. Alle Be-
teiligten müssen gehört 
werden. Mir ist heute die 
Handlungsweise des Be-
amten viel klarer. Die Ent-
scheidung, ob das rechtens 
war, obliegt jedoch nicht 
mir, sondern die hat natür-
lich die Staatsanwaltschaft 
zu treffen.

PA: Wie halten Sie es als 
SPÖ-Sicherheitssprecher 
generell mit der Staats-
gewalt, Herr Gemeinde-
rat Hursky?

CH: Da ist die Antwort 
ganz einfach: Der Staat 
hat das Monopol auf Ge-
walt. Die setzt er – zum 
Beispiel mittels der Polizei 
– im Rahmen der gültigen 
Gesetzeslage ein. Die Poli-

tik hat dem Recht zu fol-
gen und nicht umgekehrt.
Wir Politiker unterstützen 
das, denn sonst hätten 
wir bald anarchistische 
Zustände im Land. Dies 
würde unsere Freiheit und 
Demokratie erst recht ge-
fährden!

PA: Starke Worte, eine 
Unterstützung für unse-
re Kolleginnen und Kol-
legen auf der Straße.

CH: Ja, die machen eine tol-
le Arbeit. Wir dürfen uns 
nicht von Bildern alleine lei-
ten lassen. Egal, welche Si-
tuationen man sieht: Es sind 
immer nur Ausschnitte. 
Insgesamt gehört die Wie-
ner Polizei aber sicherlich 
zu den besonnenen Polizei-
truppen. 

Entgeltliche Einschaltung

KollegInnen machen 
tolle Arbeit auf der 
Straße
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Der Wiener Bürgermei-
ster machte sich ein Bild 

von den Polizeidienststellen 
in seiner Stadt. Ein Statusbe-
richt der Dienststellen und 
der Meinungen unserer Kol-
leginnen und Kollegen vor 
Ort.

Stadtregierung und FSG 
verschaffen sich Überblick

Um sich über die Zustände bei 
der Wiener Polizei, was Ausrü-
stung, Unterbringung und Per-
sonalstände betrifft, einen Über-
blick zu verschaffen, organisier-
te die Wiener Stadtregierung in 
Zusammenarbeit mit der FSG im 
Fachausschuss Wien im Mai die 
Wiener Sicherheitswoche. 

Möglicherweise liegt es auch 
daran, dass der Bürgermei-
ster und seine Bezirksvorstehe-
rinnen vom Ministerium und 
vom ehemaligen Verantwort-
lichen der LPD Wien, „ist das 
Kollege, der für die ÖVP im Na-
tionalrat sitzt“ flüstert ein Po-
lizeischüler aus der dritten Rei-
he, mit falschen Tatsachen kon-
frontiert wurden. Oftmals ei-
ne Polizistin oder einen Polizist 
für zwei verkauft wurden und 

Wachzimmerschließungen als 
strukturnotwendig angeprie-
sen wurden, um die Zusage da-
für zu erhalten, diese schließen 
zu können. Dieser Strukturan-
passung wurden auch Garan-
tien beigefügt, die eine Redu-
zierung von Kollegen auf den 
zusammengelegten Dienststel-
len ausschloss und zusätzliche 

Streifen versprach. Erfüllt wur-
den diese Garantien jedoch nie. 
Weshalb sich die Vertreter der 
Stadt Wien selbst ein Bild vom 
Zustand der Exekutive vor Ort 
machen wollten. So besuchten 
die Bezirksvorsteherinnen oder 
dessen Vertreter in Begleitung 
der DA bzw. FSG Vorsitzen-
den der Bezirke fast alle Poli-
zeidienststellen in Wien. In Ver-
tretung des Wiener Bürgermei-
sters wurden Gespräche an der 
Basis geführt und ein offenes 
Ohr für die Anliegen der Kolle-
ginnen und Kollegen war vor-
handen. 

Am Schlimmsten ist die  
Personalknappheit

„Am Schlimmsten ist die Per-
sonalknappheit, die damit ver-
bundenen Überstunden und 

Wiener Sicherheitswoche
Ein Statusbericht der Dienststellen und Meinungen unserer Kolle-
ginnen und Kollegen

oben: SPK 12 - Besatzung PI Am 
Platz, 3. v.l. SPÖ Bez. Gesch. Ex-
ler, 4. v.l. Bez. Vor. Stv. Friedrich 
und DA Vors. Strallhofer

links: SPK 16 - v.l.n.r. DA Mitglied 
Ostermayer, FA Vors. Segall, Bez. 
Sek. Bauer, Obstlt. Schuh

2 v.l. Stadtrat Hacker, 4 v.l. PP 
Pürstl, 5 v.r.  Bez. Vorst. Ahmad
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verringerte Streifentätigkeit“, 
waren die am häufigsten ge-
troffenen Aussagen, die un-
umgänglich von allen Kolle-
gen ausgesprochen wurden, 
als sie gefragt wurden, worun-
ter der Dienstbetrieb am mei-
sten leidet. Auch das Verständ-
nis darüber, dass jeder, selbst 
der rangniedrigste Polizist ge-
wusst hätte, dass wenn nicht 
schon in den Jahren ab 2000 
begonnen wird jedes Jahr hun-
derte Polizisten aufzunehmen, 
um die Pensionierungswelle die 
ab 2010 ansteht, nur ein wenig 
abzufedern, fehlt. „Wir fühlen 
uns von unserem Dienstgeber, 
dem Innenministerium, im Stich 
gelassen, egal, ob es nun fast 
zwei Jahrzehnte schwarz, oder 
dann blau war“, war unzählige 
Male zu hören. 

Verdacht – Wien werde  
absichtlich krank gespart

Ebenfalls wurde bemängelt, 
dass es an der Anzahl an Ein-
satzfahrzeugen fehlt. In den 
Bundesländern hätte jede Po-
lizeiinspektion zumindest zwei 
Fahrzeuge mehr, was einer Kol-
legin den Verdacht nahelegte, 
dass Wien absichtlich krank ge-
spart werde. 

Schutzwesten fehlen

Auch die versprochenen 
Schutz westen, von denen ge-
rade mal eine geringe Anzahl 
ausgeliefert wurde und viele 
Kolleginnen noch gar nicht für 
das Vermessen dieser anstan-
den, da keine Termine zur Ver-

fügung gestellt werden, wa-
ren den Mitarbeitern auf den 
Dienststellen ein großes An-
liegen. „Ich glaube, die haben 
gerade mal die 700 ausgelie-
ferten Westen bestellt und kei-
ne einzige mehr, um uns ruhig 
zu halten, meinte ein PI-Kom-
mandant auf seiner Dienststel-
le. Den Glücklichen, die eine 
Schutzweste erhielten fehlt 
das Verständnis dafür, diese im 
Sommer über dem normalen 
Hemd tragen zu müssen. Was 
einerseits ein Sicherheitsrisi-
ko bei ballistischer Einwirkung 
(Hemdknöpfe usw.), anderer-
seits ein praktisches Problem 
darstellt. Sobald die Kollegin 
und der Kollege bei wärmeren 
Temperaturen schwitzen, was 
das Tragen der Schutzweste 
natürlich verstärkt, wird das 
Hemd den Schweiß aufneh-
men wie ein Schwamm. Nach 
dem „Einrücken werde ich 
aussehen wie eine Landkarte 
aus Salz auf meinem Rücken“ 
kommt aus einer Ecke der Poli-
zeiinspektion gerufen. 

oben: SPK 1 - Stv. Bez. Vor. Ngos-
so, DA Mitglied Litschauer

oben rechts: SPK 5 - Bildmitte FA 
Vors. Segall, FA Mitgl. Sbrizzai, 

Bez. Vorst. Halbwidl

rechts: SPK 10 - Bildmitte DA Mit-
glied Reiterer, Bez. Vorst. Franz

oben rechts: SPK 5 - 2. v.l. Abg. 
Auer-Stüger

rechts: SPK 15 - links DA Mitglied 
Goldnagl, 5 v.r. Bez. Vors. Kalch-

brenner
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FSG Forderung - T-Shirts un-
ter der Schutzweste

Die angeblich in Erprobung be-
findlichen Funktionsleibchen 
gibt es nicht. Anträge der FSG 
Personalvertretung, bis zum 
Ausliefern der Funktionsleib-
chen das blaue Unterleibchen 
unter der Schutzweste tragen zu 
dürfen, wurden kurz vor Redak-
tionsschluss endlich umgesetzt. 
„Wir wollen die Schutzweste 
und wollen sie auch tragen, 
aber die Voraussetzungen müs-
sen stimmen“, war die Quintes-
senz der Aussagen darüber. 

Desolate Dienststellen

Über die Zustände der Polizei-
inspektionen wollten die Beam-
ten gar nicht sprechen. „Wir 
sind das schon gewohnt, da 
hat sich seit Jahren nichts geän-
dert.“ „Uns sprechen die Par-
teien an und fragen, ob es uns 
überhaupt Spaß macht auf sol-
ch desolaten Dienststellen zu 
arbeiten.“ 

Ohne Klimaanlagen ist die 
Arbeit unerträglich

Neben der prekären Personal-
situation wurde am häufigsten 
das Fehlen von Klimaanlagen 
angesprochen. „Wenn man 24 
Stunden Dienst versieht und auf 
der Dienststelle hat es fast 30 

Grad, dann wird das Arbeiten 
unerträglich“. Auf einer Dienst-
stelle im 13. Bezirk gibt es sogar 
einen Stapel von schriftlichen 
Beschwerden von Parteien, dass 
es unzumutbar sei auf dieser 
Dienststelle eine Anzeige zu er-
statten, weil es da drinnen so 
heiß ist wie in einer Sauna. Be-
merkt wird, dass es sich dabei 
um einen Neubau handelt, der 
Dienstgeber aber auf den Ein-
bau einer Klimaanlage verzichtet 
hat, der vom Bauträger vorberei-
tet und empfohlen wurde. „Die 
Arbeit an der Basis ist schon 
nicht einfach, man bekommt al-
les ab was von „oben“ kommt, 
aber ganz auf uns zu vergessen, 
dass ist nicht fair“ fügt eine Kol-
legin an. Mobile Klimageräte 
wären zwar nicht perfekt, aber 
eine geeignete Alternative. Ei-
ne neue Küche, Ausmalen der 
Dienstelle, W-LAN in den Dienst-

stellen waren auch Anliegen, die 
immer wieder geäußert wurden. 
Die vielen Anliegen der Kolle-
ginnen und Kollegen die sich 
aus den Gesprächen ergaben, 
wurden von den Bezirksvorste-
herinnen aufgenommen und 
versprochen, den Bürgermeister 
darüber zu informieren. Auch 
wenn die Zuständigkeit für fast 
alle Anliegen eindeutig beim 
Bund und Ministerium liegt wur-
de zugesagt, an den zuständi-
gen Stellen Druck zu machen. 
Kleinigkeiten, wie das Fehlen 
eines Fernsehers wurden weni-
ge Tage darauf sofort gelöst und 
dieser wurde von der Bezirksvor-
stehung zur Verfügung gestellt. 
Zusätzlich wird sich die Ge-
meinde Wien für die Kolle-
ginnen und Kollegen, die in un-
serer Stadt für Sicherheit und 
Ordnung Sorgen überlegen, 
wie die bestmögliche Unterstüt-

zung aussehen kann, die sich 
aus ihrer denkbaren Verantwor-
tung ergibt. Schon in den letz-
ten Jahren wurden von der Ge-
meinde Wien für die Polizei Tur-
tles in großer Anzahl, Schutz-
westen und Langwaffen für die 
WEGA, Schubert Motorrad-
helme sowie Navigationsgeräte 
und Fotoapparate für die Tator-
tarbeit und vieles mehr ange-
schafft, da diese Einsatzmittel 
vom Ministerium nicht zur Ver-
fügung gestellt wurde.

Im Namen der Kolleginnen und 
Kollegen „Danke für Organisa-
tion der Wiener Sicherheitswo-
che“ und die langjährige Un-
terstützung durch die Gemein-
de Wien.

Walter Strallhofer

rechts: SPK 23 - Besatzung PI An-
ton Baumgartnerstr., 2. v.l. FA 

Mitarbeit. Strallhofer, 4. v.l. DA 
Vors. Fischer, 7. v.l. Bez. Vors.  

Bischof

Rechts: DA Vorsitzender  
Fichtinger

Mitte Bez. Vorsteher Papai, DA 
Vorsitzender Fischer
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SPK 5 - rechts Bez. Vors. Rummelhart SPK 8 - links DA Mitglied Jany

SPK 16 - v.l.n.r.: DA Vors. Strallhofer, Vors. SPÖ Hernals Cap SPK 12 - links DA Vors. Strallhofer, mitte SPÖ Bez. Gesch. Exler

SPK 19 - Mitte DA Mitglied Fabian, Bez. Vors. Stv. Mader SPK 15 - links FA Vors. Segall, 3 v. l. DA Vorsitzender Haubner

SPK 16 - Vors. SPÖ Hernals Cap
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Der verantwortungsbe-
wusste Fußgänger von 

heute tut drei Dinge: Er lässt 
seinen Anzug panzern, er 
schließt ein Dutzend Versi-
cherungen ab, und er bleibt 
zu Hause“, witzelte Schau-
spieler Danny Kaye über die 
Gefahren, die überall zu lau-
ern scheinen. Wie gefährlich 
ist das Leben wirklich?  

Knapp 800.000 Menschen 
verletzten sich im Jahr 2017 
bei einem Unfall so schwer, 
dass sie im Krankenhaus be-
handelt werden mussten, 
knapp 3000 starben, bilan-
ziert das Kuratorium für Ver-
kehrssicherheit. Heißt: Im 
Minutentakt passieren Un-
fälle und täglich (!) verletzen 
sich 2000 Menschen in ihrer 
Freizeit.  

„Die häufigsten Streitereien 
vor Gericht gibt es wegen 

des Unfallbegriffs.“

Weil die gesetzliche Unfall-
versicherung nicht in der 
Freizeit greift, gibt es die 
private Unfallversicherung. 
Die ist „für viele sinnvoll und 
hilft, die finanziellen Folgen 
eines Unfalls abzufedern“, 
so der Verein für Konsu-
menteninformation in sei-
nem Test (02/2018). Hat also 
wirklich eine Existenzberech-
tigung, so eine Unfallversi-
cherung. Aber! Regelmäßig 
kommen sich Versicherungs-
kunden und Versicherungs-
unternehmen in die Haare, 
weil Letztere nicht das zah-
len wollen, was Erstere for-
dern.  „Die häufigsten Strei-
tereien vor Gericht gibt es 
wegen des Unfallbegriffs“, 
weiß Univ.-Prof. Dr. Atti-
la Fenyves vom Institut für 
Z iv i l recht der Univers i tät 

Wien. Er ist einer der füh-
renden Experten für Versi-
cherungsrecht im deutsch-
sprachigen Raum und ist un-
ter anderem Mitherausgeber 
des Großkommentars zum 
österreichischen Versiche-
rungsvertragsgesetz.

Also was ist jetzt ein Unfall? 
„Ein Unfall liegt vor, wenn 
die versicherte Person durch 
ein plötzliches von außen auf 
ihren Körper einwirkendes 
Ereignis (Unfallereignis) un-
freiwillig eine Gesundheits-
schädigung erleidet“, heißt 
es im Artikel 6 der Allge-
meinen Versicherungsbedin-
gungen (AVB). Die AVB sind 
für die meisten Versiche-
rungskunden „das Kleinge-
druckte“, das den Unterhal-
tungswert des Beipackzettels 
eines Schlafmittels hat – und 
deshalb nicht gern gelesen 
werden. Ein Fehler – aber da-
zu später mehr.

Fußballer wird von Ball ge-
troffen und verliert Unter-

schenkel

Manchmal sind die Dinge 
aber nicht so klar, wie die 
Definition derselben. Und so 
landete ein Fall beim OGH, 
weil Folgendes geschehen 
war. Ein Hobbykicker wur-
de bei einem Fußballmatch 
in der Sporthalle vom Ball im 
Gesicht getroffen. Weil der 
Ball mit einem ordentlichen 
Karacho daherkam und stark 
auf den Kopf aufschlug, stol-
perte der Fußballer und trat 
mit einem Fuß versehentlich 
gegen die danebenstehen-
de Sprossenwand. So heftig, 
dass ein Zeh geprellt wur-
de, was zur Folge hatte, dass 
sich der Zehennagel entzün-
dete ... die Entzündung im-

mer schlimmer fortschritt 
und dem Kicker letztendlich 
der Unterschenkel amputiert 
werden musste.
Er forderte die Entschädi-
gung für den verlorenen Un-
terschenkel, doch die private 
Unfallversicherung wollte 
nicht bezahlen. Sie argumen-
tierte, dass der eigentliche 
Unfall (Sie wissen schon: 
„Ein Ereignis von außen, 
plötzlich...“) das Ereignis ge-
wesen sei, bei dem dem Fuß-
baller der Ball an den Kopf 
geknallt war. Dieser Vorfall 
hätte dem Mann aber keinen 
Schaden zugefügt. Der ein-
geklagte Schaden wäre erst 
dadurch entstanden, dass 
der Kicker von selber – also 
patschert –  gegen die Spros-
senwand getreten und sich 
hierbei den Zeh angeschla-
gen habe. DAS hätte dann 
zum Verlust des Unterschen-
kels geführt. 

Und der OGH? Entschied in 
seinem Urteil, dass der Ver-
sicherer sehr wohl die Ent-
schädigung zu zahlen habe. 
Ohne den Aufprall des Balles 
wäre der Fußballer ja nicht 
gestolpert.  

Ähnlich gelagert war auch 
der Fall jenes Joggers, des-
sen Unglück bei einem ent-
spannten Lauf am Strand sei-
nen Ausgang nahm. Durch 
den unregelmäßig aufge-
worfenen Sand – das Meer-
wasser hatte an einigen Stel-
len Vertiefungen hinterlas-
sen – stolperte der Urlauber 
und verletzte sich das Bein. 
Wieder lehnte die Versiche-
rung eine Zahlung ab und 
argumentierte, dass der Un-
fall nicht „von außen, plötz-
lich und unfreiwillig“ erfolgt 
wäre, sondern patschert ge-

stolpert weil nicht genau ge-
schaut. Also selber schuld. 
Aber: „Ich kann patschert 
sein und es ist dennoch ein 
Unfall“, so Prof. Fenyves. So 
sah das auch der OGH und 
entschied im Interesse des 
Kunden.

Ganz wichtig: Unfälle unver-
züglich melden!

Was können Versicherungs-
kunden tun, damit ein Un-
fall nicht zum Streitfall wird? 
„Als erstes natürlich, dass 
man die Bedingungen lesen 
und nach Möglichkeit mit je-
nen anderer Versicherer ver-
gleichen sollte, insbesonde-
re im Hinblick auf die Risik-
oumschreibung. Hier gibt es 
durchaus Unterschiede, et-
wa beim sogenannten `er-
weiterten Unfallbegriff´, der 
Geschehnisse als Unfall de-
finiert, die an sich die Vo-
raussetzungen des Unfallbe-
griffs nicht erfüllen. Ferner 
ist es ratsam, sich die `Ob-
liegenheiten´ genau anzu-
schauen, die man einhalten 
muss, um den Versicherungs-
schutz nicht zu gefährden“, 
rät Prof. Fenyves.

Und ganz wichtig: Wenn ein 
Unfall passiert ist, diesen un-
verzüglich – also innerhalb 

Zahlt die Unfallversicherung  
fürs „Patschert-Sein“?

MELDUNGEN

Karin Fichtinger
bakk.phil.

geprüfte Versicherungsfachfrau 
(BÖV)

akademische Versicherungskauf-
frau (WU)

Tel.: 0699/11767177
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Die ersten freien Wahlen 
zum Wiener Gemeinde-

rat bringen 1919 der Sozial-
demokratischen Arbeiterpartei 
die absolute Mehrheit. So be-
ginnt ein international beach-
tetes Reformprojekt, das auf 
eine tiefgreifende Verbesse-
rung der Lebensbedingungen 
in der Stadt und eine weitrei-
chende Demokratisierung der 

Gesellschaft zielt. Zentrales 
Handlungsfeld wird die Woh-
nungsfrage. Auf der Grundla-
ge von „Luxussteuern“ wer-
den bis 1934 mehr als 60.000 
Wohnungen sowie zahlreiche 
Sozial-, Freizeit- und Kulturein-
richtungen geschaffen. Die 
umfangreich illustrierte Publi-
kation fragt nach historischen 
Voraussetzungen und Wir-

kungen, den internationalen 
Einflüssen und der Ausstrah-
lung nach Außen, nach dem 
Verhältnis von Ideologie und 
Pragmatismus sowie nach dem 
aktuellen Potenzial dieser dy-
namischen Stadtentwicklung 
im Zeichen der Moderne. 
472 Seiten, 1. Auflage, 
06.05.2019,  Birkhäuser 
Verlag GmbH, ISBN 978-

3-0356-1957-7, Softcover, 
30.00 cm x 24.00 cm, Eu-
ro 39.- 

Identitäre. Außen soft, in-
nen extrem. S ie geben 

sich als Jugendbewegung 
aus, sind aber eine straff 
organisierte, rechtsextreme 
Elite. Über einschlägige Ver-
lage, soziale Medien und 
Parteien wie AfD und FPÖ 
versuchen sie, die Gesell-
schaft zu beeinflussen und 
die Grenzen des Sagbaren 
zu verschieben.

einer Woche – dem Versi-
cherer melden. Tut man das 
nicht, kann einem die Lei-
stung verweigert werden. 
Genauso wichtig ist jene Frist 
von 15 Monaten nach der 
Unfal lmeldung, innerhalb 
derer ein bleibender Schaden 
(Dauerinvalidität) bekanntzu-
geben ist. Wird dieser Zeit-
raum überschritten, gibt es 
kein Geld. Manche Versi-
cherer haben diese Frist üb-
rigens auf 12 Monate ver-
kürzt –  nachzulesen ist das 
im „Kleingedruckten“, also 
in den AVB.

Schlussendlich kann man es 
natürlich auch mit Danny Ka-
ye halten und mit dem ge-
panzerten Anzug zu Hause 
zu bleiben“. Wobei: Der ge-
fährlichste Ort, an dem die 
meisten Unfälle mit Schwer-
verletzten passieren, sind 
laut Kuratorium für Ver-
kehrssicherheit die eigenen 
vier Wände …

Versicherungstipp:

Die  p r i va te  Unfa l l ve r s i -
cherung bietet Schutz bei 
Dienst- und Freizeitunfällen 

– 24 Stunden am Tag, sieben 
Tage in der Woche, weltweit. 
Die Vers icherungssumme 
sollte mindestens das Sechs-
fache des Bruttojahresein-
kommens betragen, damit 
der Verdienstausfall ausge-
glichen wird und im Fall einer 
dauerhaft bleibenden Inva-
lidität alle notwendigen Ko-
sten (Lebensunterhalt, Woh-
nungsumbau, Therapie oder 
Pflege) gedeckt sind. Erhöht 
sich das persönliche Risiko 
durch ein gefährliches Hobby 
(Paragleiten, Klettern, Boul-
dern, Rafting...) oder durch 

einen neuen Beruf, ist di-
es dem Versicherer unbe-
dingt anzuzeigen! Und infor-
mieren Sie sich in den AVB 
über die Risikoausschlüs-
se, also jene Betätigungen, 
die grundsätzlich nicht vom 
Versicherungsschutz umfasst 
sind – etwa Motorsportwett-
bewerbe, Kampfsportarten, 
Kriegsereignisse, innere Un-
ruhen, schwere Naturkata-
strophen u.a., aber auch Un-
fälle in alkoholisiertem Zu-
stand (Alkoholklausel!).

Das Rote Wien – 1919 bis 1934
Ideen. Debatten. Praxis - Schwarz Werner,  
Spitaler Georg, Wikidal Elke

Das Netzwerk  
der neuen  
Rechten

MELDUNGEN

Werter Leserin, werter Leser!

Haben Sie Ihren Namen oder  

Ihre Adresse geändert?

Wenn JA rufen Sie bitte  01/531 26/3479,  

faxen Sie uns auf 01/531 26/3037 oder 

mailen Sie an claudia.wally@bmi.gv.at!  

Wir danken für deine/Ihre Unterstützung!
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Für mich und meinen Kol-
legen sollte dieser Tag 

ein sehr bedeutsamer wer-
den. Vom Gruppenführer er-
hielten wird den Auftrag, per 
gerichtlichem Vorführungs-
befehl einen Mann „einzu-
ziehen“. Er war wegen Be-
truges und großer Unterschla-
gungen - die insgesamt eine 
gewaltige Summe ausmachten 
- dem U-Richter vorzuführen. 
Mein Kollege und ich  - damals 
noch junge Kriminalbeamte – 
dachten an eine „alltägliche“ 
Amtshandlung! Mit einem 
klapprigen Dienstfahrzeug ka-
men wir zur angegebenen An-
schrift, einem sehr gut adap-
tierten Jugendstilhaus. Auf 
mich machte es fast den Ein-
druck eines sehr gepflegten 
Palais.  Große, in Halbreliefs 
eingefasste Spiegel zu beiden 
Seiten des Stiegenaufganges 
geleiteten den Besucher des 
Hauses zu einem  kleinen Fo-
yer. Links und rechts  befan-
den sich zwei kleine Sitzbänke 
mit blauem Samt bespannt. Es 

war auch ein - wenn auch sehr 
alter - Lift vorhanden, der der 
Bequemlichkeit seiner Bewoh-
ner und Besucher diente. Die 
einzelnen Stufen der Stiegen 
waren mit rotem Belag be-
spannt.  Den Besucher umfing 
sofort eine Atmosphäre von 
Gediegenheit, Ordnung und  
-  Distanz. Besonders auffal-
lend war aber die Ruhe, ja fast 
schon die Stille, in diesem Hau-
se. Es schien, als wäre die Zeit 
stehengeblieben. Mein Kolle-
ge und ich hatten ein merk-
würdiges Gefühl, sahen uns an 
und sprachen dies auch aus. 
Ich verglich noch einmal den 
Namen und die Anschrift, die 
im Vorführungsbefehl angege-
ben waren und wie gingen in 
den zweiten Stock. 

Die böse Überraschung   

Ich muss hier dem Leser die-
ser Zeilen in Erinnerung rufen, 
dass über den „Vorzuführen-
den“ keinerlei Hinweise oder 
Besonderheiten irgendwel-

cher Art vorlagen! Ich läutete 
an der Wohnungstüre, hörte 
Schritte, das Schloss wurde 
aufgesperrt, die Türe öffnete 
sich gänzlich und - wir sa-
hen in die Mündung einer alt-
modischen Pistole! Ich dach-
te:  „so ist das also“!  Im-
mer war ich vorsichtig, passte 
auf, versuchte keinen Fehler 
zu machen und auf so „sim-
ple“ Weise werden nun ich 
und mein Kollege überrum-
pelt!  Wir bemerkten sofort, 
dass es „unser“ Gegenüber 
sehr ernst meinte. Ein Mann, 
höchstens mittelgroß, eher 
klein zu nennen, trug kurze 
glänzende, enge schwarze 
Stiefel, dazu eine eng anlie-
gende Hose in Weiß, außer-
dem einen hellgrünen kurzen 
Uniformmantel. Ein einzelner 
großer Ordensstern an seiner 
linken Brustseite, ein sorgfäl-
tig gefaltetes Spitzenhemd 
kontrastierte stark zu seinen 
schwarzen Handschuhen. Der 
steife Kragen seines Uniform-
mantels reichte fast bis zu sei-

nen Wangen. Das kräftige, 
aber doch schon etwas schüt-
tere - fast dunkelfarbene - 
Haar, mit der nach vorne lie-
genden Locke ließen, zusam-

Viele Kolleginnen und Kol-
legen kramen gerne in Er-

innerungen. Viele Kolleginnen 
und Kollegen interessieren 
sich für Kunst, Kultur und Bü-
cher. Wir starten daher in die-
ser Ausgabe mit einer neu-
en Rubrik, die sich genau mit 
den erwähnten Inhalten be-
schäftigt. Großteils kommen 
die Beiträge von dem im (Un)
Ruhestand befindlichen Koll. 
Oberst Willibald Plenk.  Wir 
wünschen viel Spaß beim Le-
sen und hoffen, dass unsere 
Empfehlungen und Tipps zahl-
reich angenommen werden.  

Zur  Person:

Oberst Willibald PLENK; Aus-
bildung im zweijährigen Lehr-
gang der SW in der Marok-
kanerkaserne, Rayonsdienst 
im Wachzimmer „Fügergas-
se“ /Mariahilf; zum frühest-
möglichen Zeitpunkt  Ab-
solvierung des einjährigen 
Überleitungskurses für Krimi-
nalbeamte. Danach Dienst-
zuteilung zum Koat Neubau. 
Schon während des WZ – 
Dienstes Besuch des BRG für 
Berufstätige am Henrietten-
platz. Nach bestandener Rei-

feprüfung Zuteilung zur Wirt-
schaftspolizei und von dort 

nach erfolgreicher Auswahl-
prüfung für Leitende KrB zu 
weiteren zwei Jahren dem W1 
– Kurs dienstzugeteilt. Nach 
Ausmusterung dem Kriminal-
beamteninspektorat  zuge-
teilt und dort  bis zur Verset-
zung in den Ruhestand unun-
terbrochen als Referatsleiter, 
aber auch als Vortragender in 
der Polizeischule bei den Poli-
zeipraktikanten, W3, W2 und 
W1 - Kursen im Gegenstand 
„Kriminalistik“ (legendär sein 
Verweis auf das „Fixo-Flex-
Band“ bei einer gestohlenen 
Uhr!). 

Werte Leserinnen
und Leser!

... der Mann, der fast Napoleon war!

POLIZEIHISTORIE 
 KUNST | KULTUR

aktuell
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men mit  den anderen schon 
erwähnten Äußerlichkeiten, 
nur einen Schluss zu: „Wie  E 
R  hier stand - die eine Hand 
hielt die Pistole, die ande-
re aber zwängte er zwischen 
zwei Knöpfe seines Mantels - 
hier stand wirklich „NAPOLE-
ON“, oder besser gesagt, ein 
perfektes Plagiat, eine fast 
idente Kopie des Originales, 
wie man sich kaum eine bes-
sere vorstellen konnte.! 

Mit einer herrischen Bewe-
gung, aber ohne einen Laut 
von sich zu geben, deutete er 
mit der Waffe in das Innere 
der Wohnung und wir muss-
ten in einem großen Zimmer 
Platz nehmen.  Die Seiden-
tapeten in Silber mit zarten 
blauen Elementen gaben den 
Raum einen „imperialen“ Stil. 
Ich fühlte mich um Jahrhun-
derte in der Zeit zurückver-
setzt. Meine Aufmerksamkeit 
wurde aber auf den Tisch – 
der einer langen verglasten Vi-
trine ähnelte – gelenkt. Dieser 
nahm fast die gesamte Län-
ge des Raumes ein und war 
vollständig mit einem grau-
en Tuch bedeckt. Wir mussten 
auf zwei hochlehnigen Stüh-
len, welche beim Tisch stan-
den, Platz nehmen. „Napole-
on“ ließ uns nicht aus den Au-
gen. Während er mit der ei-
nen Hand die Waffe auf uns 
gerichtet hatte, begann er mit 
der anderen, vorsichtig das 
Tuch, welches den Tisch be-
deckte, wegzuziehen. Aber 
was kam da zum Vorschein? 
Ein kleines, liebevoll gemaltes 
Porträt einer südländisch an-
mutenden Frau. Plötzlich be-
gann der Mann zu sprechen: 
„Das ist meine Mutter!“  Die 
Art wie er sprach, ließ sofort 
an einen Franzosen denken, 
der sich gewählt und  gram-
matikalisch richtig, deutsch 
ausdrückte. Dann wies er 
auf ein offensichtlich „amt-
liches“ Schreiben.  „Mein Pa-
tent als königlicher Artille-
rie-Leutnant“, sagte er stolz. 
Richtig, dachte ich: „N“ war 
ja noch unter den Bourbo-
nen zum Offizier ausgemu-

stert worden. Immer wei-
ter zog „N“ das Tuch zurück 
und wie im Zeitraffer sahen 
wir die wichtigsten Momente 
und Stationen im Leben „die-
ses“ Mannes: riesige Schwer-
ter als Gastgeschenke von 
Herrschern fremder Länder 
lagen da, ebenso Fächer be-
rühmter Damen „seiner“ Zeit. 
Entwürfe von Verträgen und 
Abkommen, Diktate und Frie-
densschlüsse sowie glitzernde 
Orden. Eine Ausgabe des für 
die damalige Zeit bahnbre-
chenden „Code civil“ lag auch 
da und ein großer Brocken aus 
der Mauer des Kremls waren 
ebenso vorhanden. Es war un-
heimlich und zugleich riesig 
spannend, das Leben „dieses“ 
Mannes so ausgebreitet vor 
sich zu sehen.

Misslungene Täuschung

Ich beugte mich während der 
Ausführungen des „Kaisers 
der Franzosen“  bewusst et-
was vor - dieser war dadurch 
ein wenig abgelenkt - mein 
Kollege ergriff die ihm gege-
bene Chance sofort, aber be-
vor er seine verdeckt getra-
gene Dienstwaffe auch nur 
annähernd zu fassen bekam, 
zischte „N“: „Wenn Sie auch 
nur versuchen, mich zu be-
drohen, sterben Sie - beide“!   
Wir wussten nun, dass es „N“ 
sehr ernst – sogar todernst - 
meinte und stellten uns da-
rauf ein. Offensichtlich hat-
ten wir den größten Teil des 
Lebenslaufes von „N“ vor Au-
gen geführt bekommen und 
er schrie nun, mit undeut-
licher, sich überschlagender  
Stimme:  „Ich bin von lauter 
Verrätern und Spionen umge-
ben! Deshalb werden Sie bei-

de sterben! Zuvor haben Sie 
aber noch die Gelegenheit, 
sich einige Minuten lang zu 
rechtfertigen. Vielleicht las-
se ich Gnade walten, aber 
nur, wenn Sie mich überzeu-
gen!“ Blitzschnell erinnerte 
ich mich an einen meiner Ge-
schichtelehrer. Sein Unterricht 
war für mich immer interes-
sant und lebendig gewesen. 
Übrigens tat er einmal einen 
Ausspruch: „Nur ein Wahn-
sinniger kann einen anderen 
Wahnsinnigen verstehen!“ 
In dieser Situation wollte ich 
zwar nicht wahnsinnig wer-
den oder gar sein, versuchte 
aber in dieser gefährlichen 
Lage auf „N“ einzugehen. 
„Ich bin Fouche“, begann ich 
aalglatt, Ihr Sie ständig infor-
mierender Polizeiminister!“  
„N“ stutzte - offenbar hat-
te ich genau die richtige Art 
gefunden, um mit ihm über-
haupt eine Gesprächsbasis 
zu haben. Ich hatte einen  s 
e h r  guten Geschichtsleh-
rer und der Leser dieser Zeilen 
wird mir am Ende dieser Ge-
schichte zustimmen, dass ich 
wahrscheinlich den  b e  s  t 
e  n  hatte, denn sein Unter-
richt und das an mich weiter-
gebene Wissen retteten uns 
das Leben! Von allen mensch-
l ichen Eigenschaften des  
„echten“  „N“ fiel mir seine 
Eitelkeit ein. „N“ dachte zwar 
in Dynastien, war aber selbst 
nur ein Emporkömmling aus 
dem Nichts, den die Franzö-
sische Revolution aus ihrem 
Strom von Gewalt, Macht-
streben, Blut und Verbrechen 
in den Zenit der Macht ge-
spült hatte. Aber eben nur für 
einige Jahre. Daran änderte 
auch die Tatsache nichts, daß 
er sich für ein Genie hielt...

Die Neugier   

„Sire“ begann ich mit verhal-
tener Stimme, „da ist noch 
die Angelegenheit mit der 
Auszeichnung“. „Mit wel-
cher Auszeichnung?“ frage 
er nun mit völlig veränderter 
und sehr neugieriger Stimm-
lage. „Nun“ fuhr ich schon 
mit festerer Stimme fort, „Ih-
re Frau, die Tochter des ös-
terreichischen Kaisers, Marie 
Luise, hat doch erreicht, dass 
Sie einen hohen Orden aus 
Wien erhalten“ und dabei 
deutete ich auf meine Hosen-
tasche. „Ich werde Ihnen nun 
den Orden persönlich über-
reichen!“ Bei diesen Worten 
trat er rasch näher an mich 
heran, aber leider nicht nahe 
genug!  Aber er war noch im-
mer sehr vorsichtig und hielt 
nach wie vor seine Waffe un-
missverständlich auf uns ge-
richtet. „Nehmen Sie den Or-
den ganz langsam aus Ihrer 
Tasche“ forderte er mich auf. 
Ich hatte zwar keinen Orden, 
sondern nur meine Kokarde 
als Kriminalbeamter bei mir, 
damals noch in einem Kunst-
lederetui, in Form des Staats-
wappens. Keineswegs ver-
fehlte aber der Anblick die-
ser „Machtinsignie“ bei „N“ 
seine Wirkung. Als ich dies 
bemerkte, fügte ich gleich li-
stig hinzu: „Orden aber müs-
sen gleich und zwar ab Ver-
leihung getragen werden, be-
sonders aber zur Uniform!“ 
Das sah selbst „N“ sofort ein! 
Mein Kollege, der meine Ab-
sicht ihm wieder eine Chan-
ce zu geben, blitzschnell er-
kannte, stand wie selbstver-
ständlich für die „Ordensver-
leihung“ vom Stuhl auf, nicht 

MELDUNGEN
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ohne sich so zu positionieren, 
dass er zwar „N“ gegenüber 
aber trotzdem relativ knapp 
vor ihm stand. Es war ein be-
denklich - gespenstischer - 
Augenblick: mein gespannt 
wartender Kollege, der auf ei-
ne günstige Situation hoffte, 
„N“ , der nach seiner „ Aus-
zeichnung“ gierte, ich, der 
nervös versuchte, die Kokarde 
aus ihrer Umhüllung zu zer-
ren, nestelte herum und dann 
– „fiel“ mir der „Orden“ zu 
Boden! „N“ war auch nur ein 
Mensch - instinktiv sah er zu 
Boden: „sein“ Orden lag auf 
dem Teppich und - er bückte 
sich! Ein Schrei, ausgelöst 

durch einen kräftigen Schlag 
meines Kollegen, „N“ wand 
sich am Boden und sah in die 
Mündungen einer Dienstwaf-
fe und seiner eigenen Pisto-
le. In Bruchteilen von Sekun-
den hatte mein Kollege ihm 
nicht nur dessen Waffe ent-
wunden, sondern auch seine 
eigene Dienstwaffe gezogen. 
Nur das geschickte Zusam-
menspiel zwischen ihm und 
mir hatte diese gefährliche, ja 
lebensbedrohende Situation 
entschärft!

Erklärend sei hier angeführt, 
dass die Ermittlungen erga-
ben, dass „unser“ Mann ein 

bedeutender Historiker war, 
dem „N“ im wahrsten Sinne 
zu Kopf gestiegen war. Er zog 
sich völlig aus dem öffentli-
chen Leben zurück und als 
selbst seine - bedeutenden - 
Geldmittel aufgebraucht wa-
ren, um sein Leben als „Kai-
ser der Franzosen“ zu finan-
zieren, vergriff er sich am 
„Vermögen des Pöbels“, wie 
er sich ausdrückte. Statt in 
das Landesgericht kam er in 
eine „geschlossene Anstalt“ 
und, wenn er bei Laune war, 
spielte er dort alle wichtigen 
Stationen „seines“ Idols vor 
den sehr interessierten Insas-
sen, aber auch des Personals 

(!!!) in beeindruckender Wei-
se, nach. Mein Kollege und 
ich benachrichtigten den U-
Richter, aber nur in einem 
kurzen Aktenvermerk da-
rüber, dass der „Vorzufüh-
rende“ laut Amtsarzt wohl 
für „lebenslänglich“ dem ir-
dischen Gericht entzogen sei. 
Bei Polizei und Gericht schlos-
sen sich die Akten und - wä-
re ich nicht so „ungeschickt“ 
gewesen  und hätte mein Kol-
lege nicht so „geschickt“ rea-
giert, dann glaube ich nicht, 
dass Sie liebe(r) Leser(in) die-
se Geschichte vor Augen be-
kommen hätten.

Die Zeit war „reif“ für - ihn!  
Als Kind des Kaisers Fried-

rich III., wurde ihm eine her-
vorragende Ausbildung zu-
teil – die nicht nur militärische 
- sondern vor allem (für  da-
malige Ansichten ungewöhn-
lich!) auch kulturelle Kennt-
nisse umfasste. Während sein 
Vater jahrzehntelang den Be-
stand des Reiches durch Kriege 
und Verträge, Heiraten und 
Abkommen, Drohungen und 
Geldzahlungen – gerade noch 
sichern konnte – ging es nun 
„einfach“ nur mehr darum, 
ob Maximilian überhaupt noch 
Kaiser werden konnte. Die 
ständigen horrenden Kosten, 
hatten die Staatskassen völ-
lig geleert, die Gläubiger wa-
ren Dauergast am Hofe seines 
Vaters und niemand gab auch 
nur mehr den buchstäblichen 
letzten „roten Pfennig“ für 
den Kaiser und schon gar nicht 
für dessen Sohn. Die Geldsor-
gen waren derart erdrückend, 
daß er wohl oder übel den Rat 
– ja fast den „Auftrag“ sei-
nes kaiserlichen Vaters – befol-
gen musste: eine reiche Braut 
zu heiraten! Obwohl angese-
hen, war  seine Lebensweise 

bescheiden, fast dürftig. Vater 
und Sohn kamen sehr schnell 
zur Ansicht, daß nur die reiche 
Erbin Burgunds – Maria – und 
die Ehe mit ihr, die finanzielle 
Katastrophe verhindern konn-
te. Das Leben und seine Ein-
drücke an ihrem Hofe, hinter-
ließen bei Maximilian tiefe und 
bleibende Eindrücke. Beson-
ders angetan war er von der 
Prachtentfaltung und von der 
äußerst effizienten Verwaltung 
in Burgund. 

Die Bedeutung Maximilians 
liegt vor allem in der gelun-
genen Überleitung des Welt-
bildes seines Reiches vom 

Mittelalter in die Neuzeit. Ei-
nerseits fiel die Entdeckung 
Amerikas (mit ihren gar noch  
nicht abzusehenden Folgen!) 
in seine Regierungszeit, an-
dererseits verbreiteten sich 
die Thesen Martin Luthers 
(mit ihren radikalen Auswir-
kungen in Religion und Poli-
tik !) rasend schnell in ganz 
Europa. Dazu kam die im-
mer wiederkehrende Bedro-
hung durch den Islam, die ihn 
aber beispielsweise nicht da-
ran hinderte, mit einer Ge-
sandtschaft des Sultans,... in 
Tirol auf die Jagd zu gehen! 
Maximilian war ein „moder-
ner“ Herrscher: vor allem war 
er darauf bedacht, seine ei-
genen Leistungen nicht nur 
aufzeichnen zu lassen, son-
dern sie vor allem zu be-
wahren!  Gerade die damals 
noch junge Erfindung des 
Buchdruckes, war für ihn ei-
ne entscheidende Technik, 
der er sich bediente. Trotz 
seiner „modernen“ Aufge-
schlossenheit, war er manch-
mal dennoch tief mit der My-
stik des Mittelalters verbun-
den. Er erkannte zwar die 
Wissenschaft der Astronomie 

mit ihrer glasklaren Mathe-
matik an, neigte aber auch 
der Faszination der Astrolo-
gie zu. Persönlich war er sehr 
eitel und ließ einen Stamm-
baum seiner Vorfahren „er-
stellen“. Besonders bemer-
kenswert ist aber, dass Maxi-
milian viele und schon in der 
damaligen Zeit seltene und 
zugleich auch wertvolle Bü-
cher erwarb und sammelte. 
Maximilian wusste auch um 
den bedeutenden Wert von 
Informationen. Dazu bedien-
te er sich der neuesten Er-
kenntnisse auf dem Gebiet 
der Geografie und der groß-
en Entdeckungsreisen sei-
ner Zeit. Er beeinflusste we-
sentlich die Entwicklung Ös-
terreichs und besonders die 
seiner Geschichte. An einem 
entscheidenden historischen  
Wendepunkt war er der rich-
tige Mann am richtigen Ort - 
in EUROPA!

Kaiser MAXIMILIAN I., (1459 
– 1519), Österreichische Na-
tionalbibliothek, DO-SO / 10-
18 / 15.3. - 3.11.2019, Be-
such empfohlen von Oberst 
Willibald PLENK

... letzter RITTER ... erster REFORMER 
und ein halbes JAHRTAUSEND!!!
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Am 9. Mai 2019, um 14 
Uhr, schien der kleine 

Friedhof Hirschstetten aus al-
len Nähten zu platzen. Das Po-
lizeiorchester und ein Ehren-
kondukt hatten Aufstellung 
genommen, zahlreiche Trauer-
gäste füllten die Aufbahrungs-
halle und viele von ihnen fan-
den darin nicht mehr Platz. Es 
galt Abschied zu nehmen von 
Brigadier i.R. Franz Glaser, der 
am 9. April 2019 unerwartet 
gestorben ist. Auf Wunsch von 
Gattin Christine und der Fami-
lie nahm der langjährige Mit-
streiter und Freund des Ver-
storbenen, Herbert Tichova, 
als Begräbnisleiter der Erzdiö-
zese Wien die Einsegnung vor.
Franz Glaser wurde am 14. Ju-
li 1942 geboren, mitten im 2. 
Weltkrieg. Franz wuchs in Ha-
ringsee im Marchfeld, seinem 
Geburtsort, auf und erlernte 
den Beruf eines Spenglers. 
Das war ihm aber nicht ge-
nug und am 1. Jul 1963 trat er 
in die Wiener Sicherheitswa-
che ein. Nach der Grundaus-
bildung kam er bald zur Ver-
kehrsabteilung und dort zur 
motorisierten Verkehrspolizei. 
Sie wurde seine Leidenschaft 
und auch später betonte er im-
mer wieder, dass das beruflich 
seine schönste Zeit gewesen 
ist. Franz machte die Beamten-
matura und die Verwaltungs-
dienstprüfung „B“, so dass er 
sich für den Offizierskurs be-
werben konnte. Er schaffte die 
Aufnahmsprüfung und 1975 
wurde er als Polizeioberleut-
nant ausgemustert. Verschie-
dene Dienststellen und Aufga-
ben prägten seine Laufbahn 
– er war Adjutant von Gene-
ralinspektor Dr. Günther Bögl, 
dem späteren Polizeipräsi-
denten, dann stellvertretender 
Leiter des Referates 2 im Ge-
neralinspektorat und dort Re-
ferent für Waffengebrauchs- 

und Beschwerdeangelegen-
heiten.

Mit Februar 1983 wurde er 
zum Leiter des Instituts für 
Polizeipraktikanten bestellt, 
ab März 1988 zum Kom-
mandanten der SW.-Abtei-
lung Floridsdorf. 1992 wur-
de  e r  Kommandant  der 
Schulabteilung, die er bis zu 
seiner Pensionierung im Ju-
li 2002 leitete. Es war sicher 
der Höhepunkt seiner Karri-
ere, die mit der Beförderung 
zum Brigadier gekrönt wur-
de. Franz Glaser war auch 
gewerkschaftlich aktiv, ver-
trat die Anliegen der W1-Be-
amten im Rahmen der Bun-
dessektionsleitung der Bun-
dessektion Sicherheitswache 
in der Gewerkschaft öffent-
licher Dienst, sowie als Mit-
glied in verschiedenen Kom-
missionen.

Was aber für die Familie und 
die vielen Kolleginnen und 
Kollegen, die gekommen wa-
ren, noch viel mehr zählte, 
war die Erinnerung an einen 
warmherzigen Menschen 
und lieben Freund, den Gat-
ten von Christine, mit der er 
40 Jahre verbunden war, und 
an einen fürsorglichen Fami-
lienmenschen. 

Abseits des Berufs hatte Franz 
viele Talente und Leidenschaf-
ten, er hat gerne gelesen, war 
ein ausgezeichneter Schifah-
rer, Segler und Windsurfer. 
Stolz war er auf das Schiff-
fahrtspatent, das er machen 
konnte. Auch viele Reisen hat 
er unternommen. Auf dem 
großen Grundstück in der Do-
naustadt konnte er sein hand-
werkliches Geschick einbrin-
gen und es machte ihm immer 
mehr Freude, als Gärtner sein 

selbstgezüchtetes Gemüse zu 
ernten und seine Weinstöcke 
zu pflegen.
Umso schwerer traf seine Fa-
milie und seine Freunde und 
Kollegen sein plötzlicher Tod. 
Mit dem Lied vom „Guten Ka-
meraden“ und dem Zapfen-
streich am offenen Grab nahm 
die Wiener Polizei Abschied 
von Franz Glaser. Und die 
Worte am Schluss der Predigt, 
wonach der Mensch bei Gott 
kein Serienprodukt, sondern 
jeder Mensch einmalig ist, fas-
sen den Schmerz und die Hoff-
nung auf die Auferstehung zu-
sammen:

„Darum dürfen wir auch 
mit Recht sagen: Nie war 
vorher ein Mensch wie 
Franz Glaser, und nie mehr 
wird einer sein, so wie er!“

Herbert Tichova

Abschied von Brigadier i.R.
Franz Glaser
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Wir 
bitten vor 

den Vorhang!

Festnahme eines Täters nach gewerbsmäßigem SG- Handel
Am 10.2.2019, 02.25 Uhr, konnte in Wien 1, Concordia Platz ein 
Mann wahrgenommen werden, welcher telefonierte und nervös 
um sich blickte. Da es sich vermutlich um einen Drogendealer 
handelte versuchten die einschreitenden EB, Insp Radivojevic 
und Insp Hechenberger, eine Personenkontrolle durchzuführen, 
dessen sich der Verdächtige jedoch entzog und davonlief. Nach 
erfolgter Anhaltung konnten bei einer durchgeführten Persons-
durchsuchung  9 SG – Kugeln (vermutlich Kokain), 1.965.- Euro 
(szenentypische Stückelung), sowie 3 Handys vorgefunden wer-
den. Da der Angehaltene bereits mehrere SG-Verurteilung in der 
SA sowie mehrere Straftatbestände in der KPA aufwies, wurde 
dieser wegen Verdachts des gewerbsmäßigen SG-Handels nach 
den Bestimmungen der StPO festgenommen und dem LKA,  
Zentrum Ost, überstellt.

Festnahme eines Täters nach gewerbsmäßigem Diebstahl
Im Zuge einer Fahndung nach einem Motorradfahrer ohne Helm 
konnte dieser am 4.2.2019, gegen 16.30 Uhr,  am Schottenring 
anhalten werden. Im Zuge der Kontrolle konnte eruiert werden, 
dass der Mann keinen Führerschein besitzt und dass das Motor-
rad überdies gestohlen war. Weitere durchgeführte Erhebungen 
durch die involvierten EB, GrInsp Schachner, RevInsp Holzer, In-
sp Krammer, Insp Vukovich und Asp Rapp ergaben, dass der Tä-
ter bereits gleichartige Delikte begangen hatte. Nach erfolgter 
Festnahme wurde durch die StA Wien die Untersuchungshaft 
verhängt.

Vorläufi ge Festnahme aufgrund aufrechter Vorführung 
zum Strafantritt
Am 6.2.2019 konnte im Rahmen einer zivilen Sonderstreife von 
Insp Berger und Insp Mitterer eine amtsbekannte männliche Per-
son wahrgenommen werden, gegen welche eine Vielzahl (60 
Strafakte!) von Vorführungen zum Strafantritt vorlagen. Da der 
Betretene den offenen Strafbetrag nicht bezahlen konnte, er-
folgte die Festnahme und die anschließende Überstellung in das 
PAZ Rossauer Lände.

Festnahme eines Täters nach Fälschung besonders  ge-
schützter Urkunden 
Im Zuge einer Lenker- und Fzg.-Kontrolle durch wInsp Hatzl, In-
sp Marinkovic und wAsp Hasenberger wurde einem Alkolenker 
der Führerschein abgenommen. Hierbei stellte sich heraus, dass 
es sich bei dem vorgewiesenen slowenischen Führerschein und 
der mitgeführten slow. ID- Card um Totalfälschungen handelte. 
Konfrontiert mit den Beschuldigungen gab der Lenker an, dass 
er bereits seit einigen Jahren keine Lenkerberechtigung mehr ha-
be und  sich deshalb den slow. Führerschein als auch die I-Card 
besorgt habe. Weitere AH wurde durch KrimRef. SPK 1 über-
nommen.   

Erfolgreiche Lebensrettung durch Reanimationsmaß-
nahmen
Am 11.4.2019, um 13.08 Uhr, konnte Insp Zeleny im Zuge sei-
nes Rayonsstreifendienstes in Wien 1., Augustinerstraße auf Hö-
he ONr. 12 wahrnehmen, wie eine Frau zusammenbrach. Da die 
Dame nach Überprüfung der Vitalfunktionen keinerlei Atmung 
aufwies, wurde mit einer Herzdruckmassage begonnen, welche 
in weiterer Folge von einer anwesenden Krankenschwester wei-
tergeführt wurde. Nachdem die Dame wieder zu Bewusstsein 
kam, wurde diese unter Begleitung des Notarztes mit Verdacht 
auf Herzinfarkt ins Wilhelminenspital verbracht.

WIR  B ITTEN  VOR  DEN VORHANG

Stadtpolizeikommando

WIEN-Innere Stadt
Markus Riedl
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Festnahme nach Fälschung besonders geschützter Urkun-
den
Am 25.4.2019 konnte im Zuge eines Verkehrsplanquadrates 
durch Insp Vogt, Insp Söllner und Asp Orbay ein männlicher 
Fahrzeuglenker angehalten werden, welcher bereits mehrfach 
zur Anzeige gebracht wurde. Im Verlauf des Verwaltungsstraf-
verfahrens konnte erhoben werden, dass sich der Angehaltene 
bei den zuvor geführten Amtshandlungen als eine andere Per-
son ausgegeben hatte. Somit stand der Verdacht im Raum, dass 
der Angehaltene sich mit einem gefälschten FS legitimierte. Im 
Zuge der weiteren Sachverhaltsklärung gab der Angehaltene an, 
dass er einen gefälschten FS und ID- Card verwende um seine 
wahre Identität zu verbergen. Überdies wies der Angehaltene 60 
offene Strafakte auf. Nach erfolgter Festnahme wurde dieser in 
das PAZ Rossauer Lände überstellt und die weitere AH vom Kri-
minalreferat des SPK 01 übernommen.

Polizisten als Lebensretter erfolgreich 
Siehe Faksimile rechts

Vollzug von Festnahmeanordnungen
Die Kriminalsachbearbeiter der PI Arndtstraße Frisch, RevInsp 
und Müllner, RevInsp konnten nach langen Erhebungen und ei-
ner Vielzahl an Befragungen  einen Beschuldigten nach Raub in 
seinem Unterschlupf vorfi nden und dem Gericht vorführen.

Dem Stkw L/1 (Buchinger, wRevInsp/Shala, wInsp/Hollub, Insp) 
war es mit der Unterstützung des L/603 (Pinter, AbtInsp/Tripolt, 
Insp) möglich, eine Festnahmeanordung durchzusetzen, nach-
dem sie die Wohnung des vom Gericht Gesuchten durchsucht 
und der Betroffene gestellt werden konnte.

Ihrem polizeilichen Spürsinn 
war es zu verdanken, dass 
die Kollegen Mader, Insp und 
Scharf, RevImsp einen seit lan-
gem vom Gericht gesuchtem 
Verbrecher der Behörde vor-
führen konnten. Sein auffäl-
liges Verhalten im Straßenver-
kehr war ihnen aufgefallen, 
weshalb eine Personenkon-
trolle durchgeführt wurde und 
die Handschellen klickten.

Lebensrettung
Während einer Nachschau be-
treffend eines abgängigen Ju-
gendlichen bekam der Stkw 
L/6 (Dörrich, wGrInsp/Poll-
ak, BezInsp) den Einsatz „Ju-
gendlicher will von der Brücke 
springen“. Als sie an der Ein-
satzörtlichkeit eintrafen war 
bereits ein weiteres Funkmit-
tel L/1 (Piechl, Insp/Kantor, In-
sp) vor Ort. Dort versuchte der 
vermeintlich Abgängige von 
der Brücke zu springen. Durch 
gezielte Ablenkungen konn-
te der Betroffene Kollegen Piechl nicht wahrnehmen, als er sich 
näherte. Er nutzte die Gunst der Stunde und zog die Person aus 
dem Gefahrenbereich. Der Jugendliche wehrte sich dagegen 
und versuchte sich loszureißen, was ihm allerdings nicht gelang. 
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Er wurde in weiterer Folge in das KH Lainz eingewiesen.

Einbruchsversuch
Zu einem solchen wurden die Kollegen der PI Am Platz Böhm, 
GrInsp/Trenker, Insp beordert. Durch ihr schnelles Einschreiten 
und präzises Zufahren zum Tatort kamen die Kollegen rechtzei-
tig und konnten den Täter, der zuvor versuchte in ein Büro ein-
zubrechen, wahrnehmen, wie dieser vom Opfer in Schach ge-
halten wurde. Am Boden zwischen den beiden lag noch ein Kü-
chenmesser, mit welchem der Täter das Opfer bedroht hatte. 
Durch das energische Einschreiten des Opfers sowie der Kolle-
gen vor Ort konnte der Täter festgenommen werden.

Übertretungen nach dem Suchtmittelgesetz
Im Rahmen ihres Streifendienstes mit dem Stkw L/4 wurde die 
Besatzung (Tschürtz, Insp/Daniel, Insp/Malle, Asp) auf drei ver-
dächtige Personen aufmerksam. Aufgrund ihrer Erfahrung war 
ihnen sofort bewusst, dass in Kürze ein „Drogendeal“ bevor-
steht. Sie hielten sich im Hintergrund und oberservierten die Per-
sonen. Als der Deal vorüber war schritten die Kollegen ein, was 
die Betroffenen zu einem Fluchtversuch veranlasste. Alle drei 
Verdächtigen konnten jedoch angehalten werden. Bei einer Per-
sonsdurchsuchung wurden 17 Päckchen mit Suchtmittel vorge-
funden und sichergestellt.

Auch die Kollegen Pinter, AbtInsp/Kropiunik, Insp/Rajic, Asp voll-
zogen eine Sonderstreife in einem Grätzl, in welchem bekannt ist, 
dass mit SM gedealt wird. Es dauert nicht lange und sie konnten 
zwei dem Milieu passende Personen anhalten und einer Persons-
durchsuchung unterziehen. Suchtmittel in größer Menge und eine 
große Anzahl an 10.- Euroscheinen kamen zum Vorschein.

Widerstand gegen die Staatsgewalt
Keinen ruhigen Nachtdienst hatten die Kollegen der PI Am 
Schöpfwerk. Kurz nach Dienstbeginn bekamen die Beamten 
Nagler, Insp und Zwinz, wInsp den Einsatz, dass ein Verdächtiger 
nach PKW-ED von Kollegen in Zivil festgehalten wird. Nach einer 
einsatzmäßigen Zufahrt konnten sie den Verdächtigen, nach-
dem er von vermeintlichen Passanten auf der Straße fi xiert wur-
de, wahrnehmen. Es stellte sich heraus, dass der Passant ein Kol-
lege war, der gerade am Weg zum Fahrzeug seine Onkels war, 
als er zwei raufende Männer wahrnehmen konnte. Einer der bei-
den, sein Onkel, teilte ihm mit, dass der andere Mann gerade 
in sein Fahrzeug eingebrochen war und nach Wertgegenstän-
den suchte. Der Kollege gab sich als Polizist zu erkennen, stell-

te sich in den Dienst und versuchte die Festnahme zu vollziehen, 
was nicht einfach war, da der Täter extrem gewalttätig war, sich 
wehrte und die Beteiligen verletzte. Erst durch die Funkwagen-
besatzung konnte die Festnahme vollzogen  werden.

Im Zuge einer Schwerpunktstreife konnten die Beamten (Oberst 
Curt Kaszelik, BezInsp/Siak Sebastian Fellinger, BezInsp/Siak Ga-
briel Berkes, AbtInsp Sebastian Sonntag, GrInsp Christian Lomoz 
und RevInsp Thomas Tisch) vier Personen anhalten, eine größere 
Menge Suchtgift sicherstellen und schließlich einen Täter wegen 
Suchtmittelhandels festnehmen.

Die Besatzungen des O/6 (BezInsp Franz Erasimus und Insp Tho-
mas Stockhammer) und O/2 (Insp Philipp Genduth und Insp 
Christian Pausch) konnten eine reglose Person (Herz-Kreislauf-
Stillstand) mittels Herzdruckmassage und Verwendung des Defi -
brillators erfolgreich reanimieren.

Die Besatzung des O/2 (BezInsp Martin Seidel und Insp Florian Ri-
ener) konnten eine reglose Person (vermutlich nach Herzinfarkt) 
mittels Herzdruckmassage und Verwendung des Defi brillators 
erfolgreich reanimieren.

Die Besatzungen des O/4 (RevInsp Elisa Sochacky, Insp Ferdinand 
Weidlich), O/5 (Insp Dominik Hohl, Insp Christopher Strohmayer), 
O/6 (Insp Denise Mayerdorfer, Insp Alexander Hohensinner) und 
Ulan/216 (KontrInsp Josef Matousovsky-Bauer, Insp Peter Schnee-
weis) konnten aufgrund der tadellosen Zusammenarbeit und des 
taktischen Vorgehens am 26.1.2019 einen Täter nach Gefährlicher 
Drohung festnehmen und die Tatwaffe sicherstellen.
 
Die Besatzungen des O/2 (BezInsp Martin Seidel, Insp Thomas 
Fersterer), O/4 (Insp Christian Pausch, Insp Patrick Weilharter), 
O/5 (Insp Philipp Trost, Insp Oliver Zehetner) und O/700 (KontrIn-
sp Josef Wallner, Insp Raphael Rupprecht, Asp Otto Hahn) konn-
ten aufgrund der tadellosen Zusammenarbeit zwei bewaffnete 
Jugendliche verfolgen, anhalten, die Waffen sicherstellen und 
nach dem Waffengesetz anzeigen.
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Die Besatzung des O/7 (RevInsp Robert Hase und Insp Jasmin 
Ederl) konnten im Zuge einer Sofortfahndung aufgrund der Per-
sonsbeschreibung zwei Verdächtige anhalten und nach Schwe-
rem Raub festnehmen. 

Die Besatzung des Stkw O/2 (Insp Guda Ahmed, Insp Felix Sor-
gner und Asp Philip Lindenberger) konnte im Zuge der Verfol-
gung und nach Abgabe von drei Schreckschüssen einen Ver-
dächtigen anhalten und nach Einbruchsdiebstahl festnehmen.

Die Besatzung des O/24 (Insp Sebastian Preuss und Insp Chri-
stian Gremsl) konnten mit einem zivilen Stkw. im Zuge eines si-
cherheitspolizeilichen Schwerpunkts zwei verdächtige Personen 
wahrnehmen, anhalten und schließlich nach Einbruchsdiebstahl 
in ein Wohnhaus festnehmen.

Die Besatzungen der Stkw. O/4 (BezInsp Ehritz Nicole, RevInsp 
Müller Ronald und Insp Remsing Gabriel) und O/3 (Insp Trojan 
Lukas und RevInsp Dollmann Kevin) konnten aufgrund der ta-
dellosen Zusammenarbeit zwei Täter nach Firmen-ED verfolgen, 
anhalten und erfolgreich festnehmen.

Durch die umfangreichen Erhebungen und der intensiven Zu-
sammenarbeit der beteiligten EB, Insp  Fiona Schwab und In-
sp Felix Sorgner, konnte eine gerichtliche strafbare Handlung 
(Schwerer Raub) in kurzer Zeit aufgeklärt und der Täter festge-
nommen werden.

Insp Stefan Wernig konnte außer Dienst einen Täter nach PKW-
ED auf frischer Tat betreten, anhalten und in weiterer Folge ge-
meinsam mit seinem Onkel festnehmen.

Die Besatzung des O/5 (Insp Sebastian Preuss und Insp Christian 
Gremsl) konnte im Zuge einer versuchten Vorführung in einer 
Wohnung 100 Cannabispfl anzen wahrnehmen, sicherstellen und 
schließlich einen Täter wegen Suchtmittelhandels festnehmen.

Durch die Besatzungen O/4 (Insp Florian Goriupp und Insp Ai-
da Balota) und O/5 (Insp Sebastian Preuss und Insp Christian 

Gremsl) konnte vor einem Fußballklub-Fanlokal massiver Ge-
ruch von Cannabis wahrgenommen werden. Gemeinsam mit 
O/21 (KvO,  KontrInsp Josef Matousovsky-Bauer) konnte bei 
der Durchsuchung eine nicht unerhebliche Menge Suchtmittel 
(ca. 140 bis 150 Gramm) sowie eine Waffe, gefährliche Gegen-
stände und illegale Pyrotechnikgegenstände vorgefunden und 
in weiterer Folge sichergestellt werden. Anzeige des Täters er-
folgte.

Durch die Besatzungen O/2 (Insp Thomas Gramm, Insp Mark 
Hintermayer und VB/S Thomas Michelitsch), O/103 (BezInsp/SI-
AK Sebastian Fellinger und BezInsp/SIAK Gabriel Berkes), O/510 
(Insp Julia Landl und Insp Julia Kühnel), O/511 (Insp Lukas Merl 
und Insp Julian Lessjak), O/512  (RevInsp Michael Tringl und Re-
vInsp Andrej Zehetner) und O/3 (BezInsp Alexander Czar und Re-
vInsp Szymon Razowski) konnten im Zuge einer koordinierten 
Fahndung drei Täter nach Raub angehalten und nach positiver 
Gegenüberstellung festgenommen werden.

Die Besatzungen des O/2 (BezInsp Martin Seidel, Insp Felix Sor-
gner, Insp Thomas Fersterer), O/4 (Insp Christian Pausch, Insp 
Patrick Weilharter), O/5 (Insp Philipp Trost, Insp Oliver Zehet-
ner) und O/700 (KontrInsp Josef Wallner, Insp Raphael Rup-
precht, Asp Otto Hahn) konnten aufgrund der tadellosen Zu-
sammenarbeit zwei bewaffnete Jugendliche verfolgen, anhal-
ten, die Waffen sicherstellen und nach dem Waffengesetz an-
zeigen.

Zicklein der Tierrettung übergeben 
Siehe Faksimile unten
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Serienkeller-ED, Täter auf frischer Tat betreten
Insp Winter, Insp Sagmeister und Insp Kaderabek gelang es, 
einen Täter nach 26-fachem ED in Kellerabteile noch auf fri-
scher Tat anzuhalten und festzunehmen. Zahlreiches Diebes-
gut wurde  sichergestellt, ein aufrechter europäischer Haft-
befehl wurde vollzogen. Der Täter befindet sich in U-Haft, 
Gratulation an die erfolgreichen Kollegen.

Serien-KFZ-ED, Täter festgenommen
Die Insp Damböck, Höfling und Woltron bemerkten im Zuge 
einer ASÖ-Streife ein verdächtiges Fahrzeug und dachten an 
die bestehende Festnahmeanordnung gegen den Beschuldig-
ten nach mehrfachem Kfz-ED. In weiterer Folge wurde das 
Fahrzeug observiert, sodass schließlich die beiden PI-Ermitt-
ler GrInsp Stangl und Greul den Täter festnehmen konnten. 
Toll gemacht.

Raubüberfall, Täter auf der Flucht festgenommen
RevInsp Kraupp Bernhard, RevInsp Eisenschenk Carmen, In-
sp Kraus Astrid, Insp Pink Benjamin, Insp Klantschnik Pascal, 
Insp Bockhorn Viktoria, Asp Gabriel Philipp und Asp Krämer 
Melanie konnten  nach einem bewaffneten Raubüberfall auf 
eine Apotheke auf Grund der Personsbeschreibung den Tä-
ter anhalten und festnehmen. Es konnte der weggeworfene 
Lauf der Pistole, die Maske und das Diebesgut sichergestellt 
werden.    

Lebensrettung
GrInsp Malle Peter, Insp Kecman Natasa, Insp Goldnagl Pa-
trick und Insp Bogner Sebastian konnten eine 90-jährige 
Frau, die zusammengebrochen war und keine Vitalfunkti-
onen mehr zeigte, wiederbeleben. Die Kollegen begannen 
sofort mit lebenserhaltenden Sofortmaßnahmen und legten 
den Defibrillator an und lösten einen Schockstoß aus. Nach 
erfolgter Stabilisierung wurde die Patientin in das Donauspi-
tal verbracht.

Lebensrettung II
BezInsp Jung Sascha und Insp Leprich Dominik konnten in 
einem Kfz mit geöffneter Fahrertüre einen zusammenge-
sackten Lenker wahrnehmen. Die Kollegen setzten medizi-
nische Erstmaßnahmen und bereiteten einen DEFI-Einsatz 
vor. Mit Herzdruckmassage konnte die lebensnotwendige 
Versorgung bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes  auf-
rechterhalten werden. Nach erreichter Stabilisierung wurde 
der Erkrankte in den Schockraum der Rudolfsstiftung ver-
bracht.

Lebensrettung III
ChefInsp Zettel Andreas, BezInsp Enne Lukas, RevInsp Haas 
Kurt-Julian, RevInsp Lang Patrick, Insp Mandl Stefan und  In-
sp Seligo Robert nahmen einen im Donaustrom treibenden 
68-jährigen Mann wahr. In der Folge stieg ein Kollege ins 
Wasser und zog den Mann ans Ufer. Dort wurde der „Selbst-

mörder“, wie sich in den nachfolgenden Recherchen heraus-
stellte,  durch Herzdruckmassage das Leben gerettet und sta-
bilisiert. Toll gemacht!

Gewerbsmäßiger Dieb festgenommen
RevInsp Haas Kurt-Julian, RevInsp Führer Christopher und 
Asp Schindl Kerstin
konnten durch langwierige Erhebungen bei einem Täter zahl-
reiche mitgeführte Gegenstände erkennen, die der Mann bei 
mehreren Kaufhäuser gestohlen hatte. Des Weiteren konnte 
beim Täter spezifisches Werkzeug zum Entfernen von Dieb-
stahlssicherungen vorgefunden werden. Der Täter wurde we-
gen gewerbsmäßigen Diebstahls festgenommen und die ent-
fremdenden Artikel sichergestellt. Super Einsatz.

Mehrfacher ED und KFZ-Diebstahl geklärt, Täter fest-
genommen
GrInsp Pulko Roberto, Insp Steinmüller Carmen, Insp 
Klantschnik Pascal, Insp Bockhorn Viktoria und Asp  Zawada 
Benita verfolgten einen Lenker, der sich der Anhaltung ent-
zog. In der Folge versuchten mehrere Stkw.-Besatzungen des 
Flüchtenden habhaft zu werden.  Die Verfolgung zog sich bis 
zur Nordbrücke. Selbst der Umstand, dass der Lenker schon 
auf seiner rechten vorderen Felge unterwegs war, stellte kei-
nen Grund zur „Aufgabe seines Vorhabens“ dar. Bei der Ab-
fahrt von der Nordbrücke auf die A22 gelang es den EB am 
Fluchtfahrzeug vorbeizukommen. In der Folge touchierte der 
Lenker das Heck des Stkw. Das Fluchtfahrzeug kam jedoch 
auf Grund der Kollision zum Stillstand. Der Lenker und die 
Beifahrerin, welche in Verdacht standen, einen Hotel-Safe 
in Klosterneuburg geknackt und das gelenkte Fahrzeug ge-
stohlen zu haben, wurden wegen zahlreicher Straftaten an-
gezeigt, festgenommen und in die JA Josefstadt eingelie-
fert. Bedauerlicherweise zog die Anhaltung des Straftäters 
die Verletzung von drei Kollegen nach sich – gute Besserung!  

Lebensrettung IV
Insp Kainz Christoph und Insp Lauber Anna konnten eine 
69-jährige Frau reglos am Boden des Schlafzimmers vorfin-
den. Die Kollegen starteten umgehend mit Erstmaßnahmen 
in Form von Herzdruckmassage und bereiteten den Defibril-
lator für den Einsatz vor. Da laut Check des DEFI keine Scho-
ckauslösung notwendig war, wurden die Wiederbelebungs-
maßnahmen bis zum Eintreffen des RD fortgesetzt. Die Er-
krankte wurde in die Notaufnahme des AKH überstellt.
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Ausforschung eines Täters nach Straßenraub an Jugend-
lichen
Am 10.2.2019, um 20:40 Uhr, wurden die Funkwagenbesat-
zungen V/2 (RevInsp Frieben und GrInsp Dosek), V/5 und V/6 
von der Landesleitzentrale nach Wien 22., ins Donauzentrum zu 
einem Raufhandel in einem Lokal beordert. Die Funkwagenbe-
satzung wurde von dem 15-jährigen Opfer bereits erwartet. Die 
darauffolgende Fahndung, nach den fl üchtenden Tätern verlief 
negativ. Das Opfer wurde beim Betreten des Lokals sofort und 
ohne Grund von einem Täter von hinten attackiert und festge-
halten. Gleich darauf mischten sich mehrere Täter ein und schlu-
gen auf das Opfer ein. Den Männern gelang es, das Opfer vor 
das Lokal und weiter zum seitlichen Notausgang des Einkaufs-
zentrums zu zerren. Dort wurde das Opfer festgehalten und der 
Haupttäter raubte ihm die Brieftasche. Im Anschluss versetzte 
der Haupttäter dem Opfer noch zwei Ohrfeigen. Da die unbe-
kannten Täter das Folgetonhorn von der zwischenzeitlich ver-
ständigten Polizei hörten, ließen sie vom Opfer ab und fl üch-
teten in unbekannte Richtung. Das Opfer wurde mit dem Ret-
tungsdienst in das Donauspital verbracht.  
Durch das aufmerksame Einschreiten und dem Umstand, dass 
das Opfer den Haupttäter vom Sehen her kannte, konnten  Gr-
Insp Dosek und wuEB, GrInsp Frieben, den Facebook-Account 
mit dem Aliasnamen des Haupttäters ausforschen. Die gegen-
ständliche Amtshandlung wurde vom LKA-Ast Nord, Raubgrup-
pe, übernommen, die in weiterer Folge den Haupttäter und ei-
nen Mittäter ausforschen konnten. Die Gesamtschadenssumme 
wurde mit ca. EUR 150.- beziffert. Danke für das Engagement 
– weiter so!!!

Seriendiebin gefasst
In Zusammenarbeit mit einem Warenhausdetektiv konnte der 
PI-Ermittler GrInsp Lukits in akribischer Kleinarbeit eine 54-jäh-
rige Weißrussin des gewerbsmäßigen Diebstahls überführen. Die 
Verdächtige stahl im Zeitraum von 30.1.2019 bis 22.3.2019 in 
Filialen der Kaufhausketten BIPA, Müller und H&M hauptsäch-
lich Parfums, Bekleidungsstücke und Toiletteartikeln. Die Täterin 
konnte nach einer Observation von den PI-Ermittlern GrInsp Ent-
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rich und GrInsp Lukits festgenommen werden. Der Verdächtigen 
konnten sechs Fakten mit einer Gesamtschadenssumme von et-
wa EUR 8.500.- nachgewiesen werden. Schöne Amtshandlung 
– Gratulation!

Festnahme nach Fahrraddiebstahl
Am 22.3.2019, um 14.55 Uhr, wurde die Funkwagenbesatzung 
des V/3 (RevInsp Gross und BezInsp Laimer) von der LLZ, nach 
Wien 22., Gewerbepark Stadlau, zu einem Elektrogeschäft be-
ordert. Einsatzgrund: Aufforderer hat sein gestohlenes Fahr-
rad wieder erkannt. Am Einsatzort gab der 47-jährige Auffor-
derer an, dass ihm sein Fahrrad vor einem Jahr im 2. Bezirk vom 
Hauseingang zu seinem Wohnhaus von Unbekannten gestohlen 
worden war und er eben jetzt das Fahrrad angekettet an einem 
Fahrradständer wieder erkannte. Zum Beweis seiner Angaben 
konnte er ein Foto von seinem Rad den Polizisten vorzeigen und 
daher den Besitz glaubhaft machen. Der Aufforderer gab an, 
dass der Verdächtige soeben mit einem anderen Fahrrad davon 
fuhr. Nach dem geschilderten Sachverhalt  konnte RevInsp Gross 
den 49-jährigen Verdächtigen unweit der Abstellörtlichkeit an-
treffen.  Da an der Örtlichkeit fünf Fahrräder und ein Kindertret-
roller sowie zwei Fahrradfelgen mit einem Schloss gesichert wa-
ren und der Verdächtige keinen glaubhaften Eigentumsnach-
weis erbringen konnte, wurde er vorläufig festgenommen. Der 
Verdächtige bestritt jeglichen Diebstahl und wurde nach Einver-
nahme durch die PI-Ermittler nach Rücksprache mit dem Journal-
staatsanwalt aus der Haft entlassen.

Festnahme nach versuchtem Raub
Am 19.3.2019 konnte die Funkwagenbesatzung  des V/4 (Be-
zInsp Diabarbora und RevInsp Pamperl) einen 21-jährigen Af-
ghanen nach versuchtem Raub des Handys und des Air-Pods 
festnehmen. Der Beschuldigte fragte den 15-jährigen Jugend-
lichen, der soeben nach Hause ging, ob er ihm kurz sein Han-
dy zum Telefonieren borgen könnte. Diesem Ersuchen kam der 
Bursche nach. Als das Opfer nach einigen Minuten das Handy 
zurückverlangte, drohte ihm der Täter, dass er nun seine Apple-
Kopfhörer haben wolle, er ihn ansonsten abstechen werde. Da-
bei hatte er noch das Handy in der Hand und sagte auch, dass 
er ihm das Handy zurückgeben werde, wenn er ihm die Kopfhö-
rer gibt. Das Opfer verneinte dies, worauf der Beschuldigte da-
von lief. Im Zuge der Streifung konnte der Beschuldigte von der 
Funkwagenbesatzung des V/4 festgenommen werden. Das Han-
dy konnte zu Stande gebracht werden. Die weitere Amtshand-
lung übernahm die Raubgruppe der LKA-Ast Nord, welche dem 

Beschuldigten einen weiteren Handyraub eines I-Phones 6 im 
März 2019 in Wien 21., im Bereich des City-Gates zur Last legen 
konnte. Durch das beherzte Einschreiten konnte noch eine wei-
tere schwere Straftat geklärt werden. Bravo, weiter so!

Festnahme nach Ladendiebstahl
Am 2.4.2019 wurde die Funkwagenbesatzung des V/4 (RevInsp 
Pamperl und RevInsp Gritsch) zum Gewerbepark Stadlau, wegen 
eines Ladendiebstahls in einem Bürofachhandelsgeschäft beor-
dert. Am Einsatzort gab die Filialleiterin an, dass der 39-jährige 
staatenlose Verdächtige im Geschäft Kopfhörerboxen gestoh-
len hat. Nach dem Verlassen des Geschäftes warf der Verdäch-
tige einen Gegenstand unter ein geparktes Auto. Bei einer Nach-
schau an der Örtlichkeit durch die intervenierenden uEB konnte 
ein Gaspistole vorgefunden werden.  Bei der Visitierung konnten 
ein Klapptaschenmesser, das Diebesgut sowie ein Seitenschnei-
der und Zangen vorgefunden werden. Eine IAP-Anfrage ergab 
überdies ein aufrechtes Waffenverbot. Der Verdächtige wurde 
daraufhin wegen § 129 StGB wegen des Diebstahles unter Ver-
wendung einer Waffe vorläufig festgenommen. Schöne Amts-
handlung, danke!

Wohnhauseinbrecher geschnappt
Am 6.4.2019, knapp vor Mitternacht, wurden die Streifenkraft-
wagen V/6 (RevInsp Pusam und BezInsp Ertl), V/3 (GrInsp Prager, 
GrInsp Vogl), V/4 (RevInsp Pamperl und RevInsp Pelin), V/8 (wRe-
vInsp Scholz, Insp Kamon und Asp Schuster) sowie Tasso 2 von 
der Landesleitzentrale zu einem versuchten Wohnhaus-ED im 
Bezirksteil Eßling beordert. Die Besatzung des StKW V/8 nahm 
mit dem Aufforderer Kontakt auf und erfuhr, dass dieser drei Tä-
ter beobachtete, wie sie versuchten, mit einer Spitzhacke ein-
zubrechen. Anschließend ergriffen die Täter die Flucht. Im Zuge 
der Streifung konnte die Funkwagenbesatzung  V/6 (RevInsp Pu-
sam und BezInsp Ertl) einen vermeintlichen Passanten wahrneh-
men, welcher trotz kalten Wetters seine schwarze Jacke um die 
Hüfte gebunden hatte. Bei der anschließenden Anhaltung und 
Visitierung des vermeintlichen Fußgängers,  bei dem es sich um 
einen Chilenen handelte, der kein Wort deutsch sprach, konn-
ten ein Paar Handschuhe sowie eine Taschenlampe vorgefun-
den werden. Ein Dokument führte der Beschuldigte nicht mit. 
Nach kurzem Leugnen gab der Beschuldigte zu, bei dem Ein-
bruch beteiligt gewesen zu sein, worauf hin er von der Funkwa-
genbesatzung festgenommen wurde. Später konnte am Tatort 
noch ein von den Tätern zurückgelassener Rucksack mit auslän-
dischen Münzen und einer Sportkappe vorgefunden und sicher-

Kabelbedruckungsmaschinen 
und Beschichtungsanlagen für 
Lichtwellenleiter
Made in Austria

medek.at

Medek & 
Schörner

Grossebersdorf | Austria
Tel: +43-2245-4694-100
Email: m+s@medek.at
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gestellt werden. Die beiden weiteren Täter konnten trotz inten-
siver Streifen nicht erwischt werden. Die weitere Amtshandlung 
wurde vom LKA-Ast Nord übernommen.  Der Verdächtige  wur-
de in das LG-Wien eingeliefert. Super Amtshandlung – Danke, 
weiter so!

Fahrraddiebe erwischt
Am 6.4.2019 wurden die Funkwagenbesatzung Viktor 5 (Insp 
Dörner und RevInsp Arnusch) sowie die Funkwagenbesatzung 
des V/8 (RevInsp Scholz, Insp Kamon und RevInsp Pusam) von 
der Landesleitzentrale nach Wien 22., zu der U2-Station „Harde-
ggasse“ beordert. Einsatzgrund: Fahrraddiebstahl – Täter flüch-
tig. Während der Zufahrt gab der Funksprecher bekannt, dass 
die mutmaßlichen Täter von einem Kollegen außer Dienst an-
gehalten wurden. Im Zuge der Sachverhaltserhebungen erg-
ab sich, dass der Aufforderer beobachtete, wie die zwei rumä-
nischen Staatsangehörigen das mit einem Fahrradschloss gesi-
cherte Fahrrad vom Fahrradständer nächst der U2-Station durch 
Verwendung eines Bolzenschneiders gestohlen hatten und mit 
dem Rad flüchten wollten. Die Beschuldigten waren der deut-
schen Sprache nicht mächtig. Im mitgeführten Rucksack konn-
te das Tatwerkzeug vorgefunden und sichergestellt werden. Die 
beiden Täter wurden von Insp Dörner vorläufig festgenommen. 
Schöne Amtshandlung – Gratulation!

Zigarettenschmugglerin auf Flohmarkt erwischt
Am 28.4.2019, gegen Mittag, wurde die Funkwagenbesatzung 
V/3 (Insp Barnet und RevInsp Poche) von Passanten angesprochen, 
dass am Flohmarkt Stadlau zwei Frauen illegal Zigaretten verkau-
fen. Aufgrund des vorliegenden Sachverhaltes bestreiften Insp Bar-
net und RevInsp Poche den belebten Flohmarkt. Dabei konnte die 
Haupttäterin mit einem Einkaufswagerl wahrgenommen und an-
gehalten werden. Die 58-jährige Slowakin war renitent und schrie 
herum. Die Verdächtige wurde auf die PI 22., Quadenstraße ge-
bracht und mit der Unterstützung von  wuEB Insp Nussbaum per-
lustriert. Insgesamt konnten 214 Packungen Zigaretten vorgefun-
den und sichergestellt werden. Nach der Einhebung eines OM we-
gen Lärmerregung wurde die Amtshandlung von der Zollfahndung 
übernommen. Sehr aufmerksames Einschreiten – Dankeschön.

Fahrtunterbrechung eines Zuges wegen eines Mannes auf 
Gleisen - Indienststellung eines Kollegen
Am Nachmittag des 29.4.2019 stieg Insp Mitteregger von der 
PI 22., Wagramer Straße 89,  in seiner dienstfreien Zeit in einen 
Schnellzug und fuhr von Graz nach Wien. Nach etwa zwei Stun-

den Fahrzeit nahm der Polizist eine Notbremsung und das Auf-
heulen des Notsignales wahr. Insp Mitteregger konnte über den 
Zugbegleiter in Erfahrung bringen, dass sich eine Person am Gleis-
körper befand und daher die Notbremsung eingeleitet worden 
war, genaueres war noch nicht bekannt. Aufgrund der unklaren 
Situation ob Leben, Gesundheit, Freiheit oder Eigentum von meh-
reren Menschen gegenwärtig gefährdet waren, stellte sich der Be-
amte in den Dienst und begleitete des Schaffner zu dem Lokfüh-
rer welcher berichtete, dass kurz vor der Einfahrt in den Bahnhof 
St. Egyden, eine unbekannte männliche Person vom Bahnsteig 
zum Gleiskörper stieg, woraufhin er eine Notbremsung einleite-
te. Der Lokführer konnte vorerst nicht angeben, ob die Person mit 
dem Zug in Kontakt kam. Im unmittelbaren Vorfallbereich konn-
te vorerst niemand wahrgenommen werden. Am gegenüberlie-
genden Bahnsteig konnte die gesuchte Person vom Lokführer 
identifiziert werden. Von Insp Mitteregger wurde eine I-Feststel-
lung, mit dem 37-jährigen alkoholisierten Litauer durchgeführt. 
Wie die Erhebungen ergaben kam es zu keinem Kontakt zwi-
schen dem Zug und der Person. Die zuständige Sicherheitsbehör-
de wurde vor Ort von dem Vorfall in Kenntnis gesetzt. Danke für 
das vorbildhafte in den Dienst stellen, dieses Verhalten steigert das 
Vertrauen der Bevölkerung in die Exekutive.

Festnahme nach versuchter Vergewaltigung
Am 4.5.2019 wurde die Funkwagenbesatzung des V/4 (RevInsp 
Katzler, Insp Schrom und wuEB  Insp Weber) zu einem Abbruch-
haus in den Bezirksteil Eßling beordert. Einsatzgrund: Minder-
jährige Tochter wurde von einem Obdachlosen missbraucht. Das 
13-jährige Opfer und der 28-jährige Beschuldigte kannten sich 
flüchtig. Als das Mädchen am 4.5.2019, nachmittags aus dem 
Hausbriefkasten die Zeitung holte, wurde sie von dem Mann 
über den Zaun angesprochen und zum Mitkommen aufgefor-
dert. Dann packte der Täter das Opfer am Oberarm und ging 
mit ihr einen ca. 10-minütigen Fußweg zum Tatort. Dabei han-
delt es sich um ein Abbruchhaus, in welchem neben dem Be-
schuldigten auch andere Obdachlose hausen. Zum Tatzeitpunkt 
waren keine anderen Personen anwesend. Der Beschuldigte 
drückte das Opfer an die Wand, küsste sie gegen ihren Willen, 
verlangte ihre Telefonnummer und forderte sie auf, sich auszu-
ziehen. Als der Täter kurz von ihr abließ, konnte das Opfer nach 
Hause flüchten und erzählte den Vorfall ihrer Mutter. Der ein-
schreitenden Funkwagenbesatzung des V/4 (RevInsp Katzler, In-
sp Schrom und wuEB Insp Weber) war der Beschuldigte bereits 
von einer früheren ähnlich gelagerten Amtshandlung bekannt. 
Im Zuge einer durchgeführten Streifung konnte der Beschuldig-
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te in der Eßlinger Hauptstraße angetroffen und in weiterer Folge 
festgenommen werden. Der Beschuldigte bestritt vorerst die Tat. 
Die Amtshandlung wurde in weiterer Folge vom LKA-Ast Nord 
übernommen. Da von der Dienst habenden Journalstaatsanwäl-
tin ein Antrag auf Verhängung der U-Haft gestellt wurde, wurde 
der Beschuldigte in die JA-Wien Josefstadt eingeliefert. Schöne 
Amtshandlung, Gratulation!

Säugling das Leben gerettet
Siehe Faksimile unten

Nachwuchs für Diensthundestaffel 
Siehe Faksimile nächste Seite

Hund fand vermisste Wienerin 
Siehe Faksimilie auf der folgenden Seite

Betreuung für Vierbeiner nach einem Unfall des „Frauerls“
Werte Kolleginnen und Kollegen!

Landespolizeidirektion  

KÄRNTEN

Helmut Treffer

Landespolizeidirektion

STEIERMARK
Josef Resch

Landespolizeidirektion 

TIROL

Gerhard Stix
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In unserer Rubrik „Wir bitten vor den Vorhang“ findet sich 
nur eine kleine Auswahl von herausragenden Amtshand-
lungen. Sie stehen stellvertretend für die ausgezeichnete 
Arbeit, die von jeder Kollegin und jedem Kollegen täglich 
unter meist schwierigsten Bedingungen geleistet wird. Da-
für sagen wir euch „DANKE“ und gratulieren recht herz-
lich!

Wirtschaftstreuhänder
Karl Hausch

Steuerberater

E-mail: offi ce@ hausch.at

Römergasse 34
A-1160 Wien

Tel. (+43-1) 489 83 83-0
Fax: (+43-1) 489 83 83-200

oben: Faksimile Kärnten
links: Faksimile Tirol
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Faksilie Steiermark

Wir gratulieren  
recht herzlich!
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SPORT

Nach der Vorrunde im 
Herbst 2018 konnten sich 

die Mannschaften des SPK 
20 (2) und der  Schule (1) Bo-
nuspunkte für das Finale am 
28.05.2019 erspielen. Am Fi-
naltag, dem 28.05.2019, ha-
ben sich acht Teams angemel-
det (Schule, BE, ASE/WEGA, 
ASE/PDHE, SPK 1,3,20,22). Es 
wurde im Modus jeder gegen 
jeden gespielt.

In spannenden Spielen konnte 
sich das Team der Mannschaft 
Schule durchsetzen und wurde 
somit Wiener Polizeimeister im 
Kleinfeldturnier 2018/2019.
Bester Torschütze wurde Kol-
lege Christian Thonhofer von 
der Mannschaft Schule mit 11 
erzielten Toren.

Ein Dank gilt an alle Organi-
satoren und Verantwortlichen 
welche die Durchführung ge-
genständlicher Finalrunde er-
möglicht haben.

Obmann des LA 
Walter ZIEGLER-BENKO 

Kleinfeldmeisterschaft 2018/2019  
der LPD Wien

1. Schule

2. ASE/WEGA

3. SPK 22

4. SPK 3

5. SPK 20

6. SPK 1

7. BE

8. ASE/PDHE

  Tabelle Endstand
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SER VICE

Pensionsberechnung

Neugierig, wieviel Netto-Pension Sie am Ende Ihrer Dienstzeit 
mit in den wohlverdienten Ruhestand nehmen? Dafür be-

nötigen wir folgende Unterlagen bzw. Daten von Ihnen: Füllen 
Sie bitte nebenstehdes Formular aus, fügen sie bitte einen Be-
zugszettel vom Jänner oder vom Juli bei und senden Sie diese 
Unterlagen an:

KLUB der EXEKUTIVE, 
Kennwort: Pensionsservice, Schlickplatz 6, 1090 Wien
oder senden Sie uns ein Fax unter 01/31310 9617 09 oder 
ein E-Mail an info@polizeigewerkschaft-fsg.at
Sie erhalten umgehend von uns eine Aufstellung, mit wieviel 
Netto-Pension Sie in Ihrem Ruhestand rechnen können.

Persönliche Daten

Name:

Geb.Datum:

Tel.Nr.:

Anschrift:

Mitglied:    GÖD      

Dienststelle:

e-mail:

Beabsichtigten Pensionsantritt ankreuzen

 Pensionsantritt am:

 Pensionsantritt ohne Abschlag (Dienstunfall) gemäß § 5/4 PG am:

Jahr / Monat / Tag

Allgemeine Angaben

Alleinverdiener:     JA       NEIN                               Anzahl der Kinder mit Familienbeihilfe: 

Ruhegenußfähige Gesamtdienstzeit (in Jahren/Monaten):

Beginn Dienstverhältnis:

Vordienstzeiten (alle anrechenbaren Zeiten/Bedingt u. unbedingt):

Laut Bescheid:

Bedingte Vordienstzeiten:

Jahr / Monat / Tag

Bitte alle weißen Felder ausfüllen und alle Rechtecke ankreuzen.

Bitte Formular vollständig ausfüllen – bei fehlenden Daten kann keine Berechnung erfolgen – und an die Adresse 
BMI-ZA-FSG-Polizei@bmi.gv.at mailen.  Wegen des großen Anfalles an Pensionsberechnungen können nur jene KollegInnen 
berechnet werden, die tatsächlich (real od. krankheitshalber) beabsichtigen in den Ruhestand zu treten!

(für alle ab dem 01.01.1955 geborenen) - Anforderung: pensionskonto@bva.at  

für Polizeibeamte

Berechnungsgrundlage

Besoldungsrechtliche Stellung (derzeit): 

Verwendungsgruppe: Gehaltsstufe: FuGruppe:

FuStufe: Nächste Vorrückung am:

Daten aus:  Beitragsgrundlagenblatt (Jahresbezugszettel Vorjahr inkl. Beiblätter)

Exekutiverschwernisgesetz: Dauer exek. Außendienst (§83a GG) in Jahren:

Nebengebührenwerte:

 vor dem 1.1.2000: ab dem 1.1.2000:

Pensionskonto

Gesamtgutschrift   
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*Gilt nur für Neukunden, die in den letzten 12 Monaten keine Diners Club Karteninhaber waren. 
Ab dem zweiten Jahr kostet die Karte € 3,34 / Monat statt € 6,67/Monat.

DINERSCLUB.AT

DC Bank AG, Lassallestraße 3, 1020 Wien, Österreich, T: +43 1 50 135-22, F: +43 1 50 135-72 220, firmenkunden@dinersclub.at
IBAN: AT611100000404118200, BIC: BKAUATWW, Handelsgericht Wien, Sitz Wien, FN 57273a, DVR: 0011665, UID: ATU15349601
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18Alle Diners Club Gold Card Vorteile finden Sie auf www.dinersclub.at

• Zutritt zu 800 Diners Club Airport Lounges

• Fast Lane am Wiener Flughafen

•  Rabatt Paket – bis zu 15 % Dauerrabatt bei über 250 

Partnern aus Gastronomie, Hotellerie und Wellness

• Umfassendes Versicherungspaket

• Best Pay – die smarte Teilzahlung

• Weltweit über 26 Mio. Akzeptanzstellen

• Security-SMS

So kommen Sie zu Ihrer Diners Club Gold Card: 

Das Antragsformular für Ihre Diners Club Card 

können Sie beim Klub der Exekutive über Frau Wally 

anfordern: claudia.wally@bmi.gv.at 

oder Tel. 01/531 26-3479. 

Für nähere Informationen und Auskünfte steht Ihnen 

der Diners Club Firmenkundendienst unter der 

Tel. Nr. 01/50 135-22 gerne zur Verfügung.

1 JAHR 

GRATIS 

TESTEN!*

Gültig bis 31.12.2018
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Einführungspreis

€ 5599
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€ 4399
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im Tarif Mobile Gold
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im Ausmaß von 40 GB im Rahmen der Fair Use Policy auch für EU Roaming verwendet werden. Details auf magenta.at/eu-roaming. 5G Ready Option: Egal wie die künftigen 5G Tarife ausgestaltet sein werden, mit „5G Ready“ 
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